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Zusammenfassung 
 

Erreichbarkeit Metropolitanraum Zürich 

Der Metropolitanraum Zürich umfasst fast 2 Millionen Einwohner und Ein-
wohnerinnen in acht Kantonen und über 230 Gemeinden. Mit fast einer 
Million Arbeitsplätzen ist er einer der bedeutendsten Wirtschafts- und Ent-
wicklungsmotoren der Schweiz. Damit auch künftig eine positive und dy-
namische Entwicklung stattfinden kann, sind gute Verkehrsverbindungen 
zu den wichtigen Metropolitanräumen der Schweiz und des benachbarten 
Auslands zwingend notwendig. Die Entwicklung hängt aber auch von gu-
ten Erreichbarkeiten innerhalb des Metropolitanraums ab. 

Verkehrswege auf dieser Ebene liegen im Wesentlichen in der Kompetenz 
des Bundes. Die Anliegen zum Ausbau der Verkehrsinfrastruktur des Met-
ropolitanraums sollen im gesamtschweizerischen Kontext mehr Gewicht 
erhalten. Für die Durchsetzungskraft gegenüber dem Bund ist es zentral, 
dass die Kantone, Städte und Gemeinden des Metropolitanraums Zürich 
mit untereinander abgestimmten und einheitlichen Anliegen lobbyieren. 

Projekt „Prioritäre Massnahmen Schiene und Strasse zur Verbesse-
rung der Erreichbarkeit“ 

Die Metropolitankonferenz Zürich hat zu diesem Zweck im Frühjahr 2009 
zwei Projekte beschlossen, in welchen Schlüsselvorhaben des Verkehrs ei-
nerseits zur verbesserten Anbindung an andere Metropolitanräume und 
andererseits zwischen Zentren im Metropolitanraum Zürich identifiziert 
werden sollen. Das Projekt wurde von einer Co-Leitung zwischen dem Amt 
für Verkehr des Kantons Zürich und der Koordinationsstelle für den öffent-
lichen Verkehr des Kantons Schaffhausen geführt. Die Arbeitsgruppe Ver-
kehr der Metropolitankonferenz, bestehend aus Fachpersonen der beteilig-
ten Kantone und Städte, begleitete die Arbeiten auf der fachlichen Ebene. 
Mit der inhaltlichen Erarbeitung wurde Ernst Basler + Partner beauftragt. 

Das Ziel der Arbeiten ist die Herleitung und Verabschiedung einer Liste mit 
Massnahmen auf Schiene und Strasse, welche die höchste Priorität für die 
Verbesserung der Erreichbarkeit des Metropolitanraums als Ganzes haben 
– sowohl für die Verbindungen nach aussen als auch für diejenigen inner-
halb des Metropolitanraums. Der Luft- sowie der Güterverkehr wurden aus 
den Untersuchungen ausgeschlossen. Die Erarbeitung dieser Liste erfolgte 
in drei Phasen. 
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Prioritäre Massnahmen auf verbesserungswürdigen Beziehungen 

Die zweite Phase diente der Ermittlung des Handlungsbedarfs und der Be-
urteilung des Erreichbarkeitsgewinns der Massnahmen aus dem Projekt-
portfolio. Ausgehend von den ausgewählten Metropolitanräumen und 
Zentren wurde ermittelt, wie gross die prognostizierte Nachfrage im Jahr 
2030 im Verhältnis zum theoretischen Potenzial ist. Als Mass für das theo-
retische Potenzial wurde die Gravitation aus Einwohnern, Arbeitsplätzen 
und Distanz berechnet. Basierend auf diesen Überlegungen wurden sechs 
Relationen zwischen Metropolitanräumen ermittelt, welche einen grossen 
Handlungsbedarf aufweisen (sogenannte „A-Relationen“). Neun Verbin-
dungen zwischen Zentren des Metropolitanraums wurden ebenfalls diesen 
A-Relationen zugeordnet. Rund die Hälfte der übrigen Verbindungen weist 
einen etwas tieferen Handlungsbedarf auf. Sie wurden daher als B-
Relationen bezeichnet. Auf C-Relationen wurde kein Handlungsbedarf 
festgestellt und Massnahmen darauf wurden nicht weiter untersucht. 

Für alle Massnahmen auf A- und B-Relationen in der Schweiz wurde der 
Erreichbarkeitsgewinn qualitativ beurteilt. Massgebend dafür waren die 
Kriterien Fahrzeitverkürzung, Taktverdichtung sowie Entlastung resp. Erhö-
hung der Stabilität bei der Schiene und Reisezeitgewinne, Distanzreduktio-
nen sowie die Erhöhung der Zuverlässigkeit und Redundanz bei der Strasse. 
Die Bewertung des Erreichbarkeitsgewinns und die Anzahl der von der 
Massnahme betroffenen A- und B-Relationen bilden die Grundlage für die 
Liste der Schlüsselvorhaben. 

Berücksichtigung von zusätzlichen Aspekten 

In der abschliessenden Projektphase wurde die Liste der Schlüsselvorhaben 
konsolidiert. Zur Abstimmung zwischen Schiene und Strasse wurden die 
Wechselwirkungen auf ausgewählten Korridoren untersucht. Aufgrund 
dieser Überlegungen wurde ein Strassenvorhaben, das den Ausbau der 
Schiene direkt konkurrenzieren würde, zurückgestellt. Damit zwischen der 
Wunschliste des Metropolitanraums und den Programmen des Bundes, wie 
beispielsweise zur Beseitigung von Engpässen auf dem Nationalstrassen-
netz, kein Widerspruch entsteht, wurden die Vorhaben abgeglichen. Aus-
serdem wurde ein Koordinationsgespräch mit Vertretern des angrenzenden 
Metropolitanraums Basel geführt, um die Liste der Schienenmassnahmen 
zu bereinigen. Die Konsolidierung der Liste führte zur Festlegung der fol-
genden Schlüsselvorhaben. Bei allen Vorhaben sind Begleitmassnahmen 
notwendig, um die angestrebte Wirkung auf die Erreichbarkeit zu erhöhen: 

• Brüttenertunnel  

• Zimmerbergbasistunnel II  

• Heitersbergbahntunnel II 

• Ausbau Bahnhof Stadelhofen  

Phase 2: Handlungsbedarf  

Erreichbarkeitsgewinn  

und Priorisierung 

Phase 3: Konsolidierung 

Prioritäre Massnahmen Schiene  
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• 6-Spur-Ausbau Nordumfahrung Zürich  

• Glattalautobahn 

• Stadttunnel Zürich 

Die aufgeführten Ausbauten der Verkehrsinfrastruktur haben allesamt 
Auswirkungen auf die Raum- und Siedlungsentwicklung. Diese sind vor-
wiegend positiver Art, z.B. bessere Erreichbarkeiten für Arealentwicklungen 
oder Verdichtungen nach innen sowie die Entlastung des Siedlungsgebietes 
von Lärm und Trennwirkung. Die Kehrseite der Medaille ist der zunehmen-
de Siedlungsdruck in ländlichen Gebieten, die ebenfalls besser erreichbar 
werden. Damit die Realisierung der Schlüsselvorhaben nicht zu einer uner-
wünschten Zersiedelung führt, müssen die Vorhaben von flankierenden 
Massnahmen begleitet werden. Dabei kann es sich um Massnahmen auf 
dem untergeordneten Strassennetz oder um eine Angebotsausgestaltung 
im öffentlichen Verkehr, welche auf dichte und zentral gelegene Sied-
lungsgebiete ausgerichtet ist. Auch im Bereich der Raumplanung sind er-
gänzende Massnahmen zur Beeinflussung der Siedlungsentwicklung zu 
ergreifen.  

Ergebnisse und Beschlüsse 

Die Zwischenergebnisse je Phase sowie die abschliessende Liste der Schlüs-
selvorhaben wurden dem Metropolitanrat und der Metropolitankonferenz 
mehrfach zum Beschluss vorgelegt. Allen Anträgen wurde gefolgt, teilwei-
se mit Ergänzungen. 

Neben den oben aufgeführten prioritären Massnahmen Schiene und Stras-
se unterstützt die Metropolitankonferenz Zürich auch die vom Bund im 
Programm Engpassbeseitigung auf Nationalstrassen (PEB) vorgesehenen 
Projekte im Modul 2, welche der Erreichbarkeitsverbesserung zwischen 
Zentren im Metropolitanraum Zürich und den benachbarten Metropolitan-
räumen dienen: 

• 6-/8-Spurausbau Umfahrung Winterthur (A1)  

• 4-Spurausbau Andelfingen – Winterthur Nord (A4). 

Im Zusammenhang mit der anstehenden Ergänzung des Beschlusses über 
das Nationalstrassennetz (NEB) erachtet die Metropolitankonferenz die 
folgenden Umklassierungen resp. Ausbauten als wichtig und dringend: 

• Aufklassierung H15 Schaffhausen – Thayngen zu einer Nationalstrasse 

• Aufklassierung H338 Baar – Wädenswil (Hirzel) zu einer Nationalstrasse 
und Ausbauprojekt Hirzeltunnel 

• Aufklassierung A53 Brüttisellen – Wetzikon – Rüti – Reichenburg 
(Oberlandautobahn) zu einer Nationalstrasse und Ausbauprojekte „Lü-
ckenschluss Oberlandautobahn“ und „4-Spur-Ausbau Rapperswil – 
Eschenbach“ 

Prioritäre Massnahmen Strasse  

Auswirkungen auf den  

Raum: positiv und negativ 

Verabschiedungsprozess 

Stellungnahme PEB 

Stellungnahme NEB 
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• Aufklassierung A5 Aarau – Aarau-Ost zu einer Nationalstrasse inkl. 
Ausbau der Anschlüsse und Wildtierübergänge   

Den ergänzten Anträgen wurde an der Metropolitankonferenz vom 5. No-
vember 2010 in Baden AG mit grosser Mehrheit zugestimmt. Die Vertreter 
der Metropolitankonferenz werden dadurch ermächtigt, diesen Beschluss 
nach innen wie auch nach aussen aktiv zu kommunizieren und für die Inte-
ressen des Metropolitanraums zur lobbyieren. 

 

Beschluss MK 

vom 05.11.2010 



 

 

Inhaltsverzeichnis 

1  Ausgangslage und Auftrag ................................................................ 1 
1.1  Metropolitankonferenz Zürich ................................................. 1 
1.2  Stossrichtung .......................................................................... 2 
1.3  Auftrag ................................................................................... 3 

2  Methodisches Vorgehen .................................................................... 5 

3  Verbindungen und Massnahmen ....................................................... 8 
3.1  Systemabgrenzung .................................................................. 8 

3.1.1  Europäische Metropolitanregionen ............................ 8 
3.1.2  Schweizerische Metropolitanräume ......................... 10 
3.1.3  Zentren im Metropolitanraum Zürich ....................... 11 

3.2  Massnahmenportfolio ........................................................... 12 
3.2.1  Quellen ................................................................... 12 
3.2.2  Massnahmentypen .................................................. 13 
3.2.3  Zuordnung .............................................................. 14 

4  Handlungsbedarf und Schlüsselvorhaben ......................................... 15 
4.1  Methodik und Grundlagen .................................................... 15 
4.2  Gravitation ............................................................................ 16 
4.3  Handlungsbedarf .................................................................. 17 

4.3.1  Handlungsbedarf auf Verbindungen zwischen 
Metropolitanräumen ............................................... 18 

4.3.2  Handlungsbedarf auf Verbindungen im 
Metropolitanraum Zürich......................................... 21 

4.4  Erreichbarkeitsgewinn ........................................................... 24 
4.5  Priorisierung der Massnahmen .............................................. 25 

4.5.1  Getrennt nach Projektebenen .................................. 25 
4.5.2  Über beide Projektebenen zusammen ...................... 28 

5  Konsolidierung der Liste der Schlüsselvorhaben ............................... 30 
5.1  Korridoruntersuchungen Schiene / Strasse ............................. 30 

5.1.1  Beurteilungsmethode und Ergebnisse ...................... 30 
5.1.2  Folgerungen für die Schlüsselvorhaben Verkehr ....... 34 

5.2  Abgleich mit verkehrspolitischen Programmen ...................... 35 
5.2.1  Programm Engpassbeseitigung ................................ 35 
5.2.2  Ergänzung Netzbeschluss ........................................ 39 
5.2.3  Metropolitanraum Basel .......................................... 39 

5.3  Festlegung Schlüsselvorhaben ............................................... 40 
5.3.1  Schlüsselvorhaben Schiene ...................................... 40 
5.3.2  Schlüsselvorhaben Strasse ....................................... 41 

5.4  Auswirkungen auf die Siedlungsentwicklung ......................... 42 
5.4.1  Beurteilungsmethode und Ergebnisse ...................... 42 



 

 

5.4.2 Folgerungen für die Schlüsselvorhaben .................... 43 

6 Beschlüsse ..................................................................................... 49 

6.1 Verabschiedungsprozess ....................................................... 49 

6.2 Verabschiedete Schlüsselvorhaben ........................................ 50 

6.2.1 Schiene .................................................................. 50 

6.2.2 Strasse ................................................................... 51 

Anhänge (separates Dokument) 

A1 Massnahmenportfolio Phase 1 

A2 Abschätzung Luftverkehrsanteil 

A3 Verbindungen mit geringem Handlungsbedarf (C-Relationen) 

A4 Priorisierungstabellen 

A5 Anträge zuhanden Metrorat (MR) / Metropolitankonferenz (MK) 

A6 Faktenblätter zu den prioritären Massnahmen 

 



Metrop

Verein Metrop

Abbildun

Verein Metrop

(Quelle: w

kon

politanraum Züri

politanraum Züri

ng 2: Organisati

politanraum Züri

www.metropolita

nferenz-zuerich.c

 

1 

1.1 

Der Me
Einwoh
Kanton
wirtsch
schen 
kraft e

Die ers
Städte 
lich de
wurde 
Der im
tankon
eine be
ein. Er 
ve und
des W
Projekt

Der Ve

 

1) ZH, 

ich 

ich 

on 

ich 

an-

ch) 

Ausg

Metrop

etropolitanr
hner sowie 
nen1). Die R
haft. Sie zäh
Metropolita
ine führend

ste Metropo
und Gemei
r vierten Me
die Gründ

m Juli 2009 g
nferenz Züric
essere Verne
fördert eine

d beschliess
Wirtschaftsrau

ten im Hand

erein besteht

AG, TG, SH, SZ,

angsla

politanko

raum Zürich
ca. 900‘00
egion spielt
hlt zu den a
anregionen,
e Rolle in Eu

olitankonfer
inden fand 
etropolitank
ung des Ve
gegründete 
ch und setzt
etzung zwis
e ganzheitlic
t Aktionspr
ums Zürich.
dlungsfeld V

t aus den in

 SG, ZG, LU (Qu

age und

onferenz

 umfasst ru
0 Arbeitsplä
t eine zentr
als „Europä

die in Wir
uropa spiele

renz mit Ve
im Mai 200

konferenz im
ereins Metr
Verein bild

t sich für ein
schen den K
che und gro
rogramme z
. So unter 

Verkehr.  

 Abbildung 

uelle: www.metr

d Auftr

z Zürich 

und 1.9 Mio
ätze in 236
ale Rolle fü
ische Moto
rtschaftsleist
en. 

ertretern de
7 in Rapper

m November
ropolitanrau
et die Träge
ne verstärkte

Kantonen, St
ossräumige 
zur Förderun
anderem au

2 dargestel

opolitankonfere

rag 

o. Einwohne
6 Gemeinde
ür die Schw
ren“ klassie
tung und I

er beteiligte
rswil-Jona st
r 2008 in Sc

um Zürich b
erschaft der
e Zusamme
tädten und 
Entwicklung
ng der Spit
uch mit ge

lten Gremie

enz-zuerich.ch)  

1

erinnen und
n und acht
eizer Volks-
erten städti-
nnovations-

n Kantone,
tatt. Anläss-
chaffhausen
beschlossen.
r Metropoli-
narbeit und
Gemeinden
gsperspekti-
tzenposition
emeinsamen

en.  

 

 

 
t 
-
-
-

 
-
 
 

-
d 
 

-
 

n 



2 

 

Bei den im vorliegenden technischen Schlussbericht erläuterten Ergebnissen 
handelt es sich um das erste Projekt der Metropolitankonferenz Zürich. Es 
wurde im Frühjahr 2009 noch vor der Gründung des Vereins beschlossen, 
im Herbst 2009 gestartet und per Ende 2010 abgeschlossen. Die Projektlei-
tung wurde gemeinsam vom Amt für Verkehr des Kantons Zürich (Wilfried 
Anreiter) und der Koordinationsstelle öffentlicher Verkehr des Kantons 
Schaffhausen (Patrick Altenburger) wahrgenommen. Inhaltlich wurde das 
Projekt intensiv von der Arbeitsgruppe Verkehr begleitet, welche aus fol-
genden Mitgliedern besteht: 

• Markus Traber, Amt für Verkehr Kanton Zürich (Vorsitz) 

• Wilfried Anreiter, Amt für Verkehr Kanton Zürich 

• Patrick Altenburger, Koordinationsstelle öffentlicher Verkehr Kanton 
Schaffhausen 

• Martin Bürgi, Stadtingenieur Luzern  

• Walter Domeisen, Stadtrat Rapperswil-Jona 

• Franz Gallati, Kantonsingenieur Schwyz 

• Stefan Gerber, Amt für Städtebau Winterthur 

• Andy Heller, Kantonsingenieur Thurgau 

• René Hutter, Amt für Raumplanung Kanton Zug 

• Donald Keller, Regionalplanung Zürich und Umgebung 

• Ruedi Ott, Tiefbauamt Stadt Zürich  

• Sacha Peter, Amt für Raumentwicklung Kanton Zürich 

• Ernst Schmid, Gesamtverkehrskoordinator Kanton Luzern 

• Christina Spoerry, Baudepartement Kanton Aargau, Abteilung Verkehr 

1.2 Stossrichtung 

Die wirtschaftliche Entwicklung des Metropolitanraums Zürich benötigt 
gute Verkehrsverbindungen zu bedeutenden überregionalen Absatz- und 
Beschaffungsmärkten wie auch innerhalb der eigenen Region. Der Metro-
politanraum Zürich ist Teil eines Netzwerkes von Metropolitanregionen. 
Gute Landverkehrsverbindungen zu benachbarten Metropolitanräumen 
sind von grosser Bedeutung für die wirtschaftliche Entwicklung des Metro-
politanraums Zürich. 

 

  

Arbeitsgruppe Verkehr 

Verkehrsverbindungen als 

Entwicklungsfaktor 
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Die Entwicklung hängt aber auch von den verkehrlichen Erreichbarkeiten 
innerhalb des Metropolitanraums ab. Hier sind die Verbindungen zwischen 
den Zentren von besonderer Bedeutung. Mit einer Verbesserung des An-
gebots zwischen den Zentren des Metropolitanraums Zürich und zu den 
benachbarten Metropolitanräumen sollen die nationalen und internationa-
len Erreichbarkeiten sowie die Kohäsion innerhalb des funktional zusam-
mengehörigen Gebiets erhöht werden. Damit wird die wirtschaftliche Stel-
lung des Metropolitanraums gestärkt. 

Verkehrswege auf dieser Ebene liegen im Wesentlichen in der Kompetenz 
des Bundes. Dieser beschäftigt sich seit einigen Jahren mit der weiteren 
Entwicklung sowohl des Bahnnetzes wie auch der Nationalstrassen. Ent-
sprechende Massnahmenprogramme liegen vor oder sind in Erarbeitung: 
zukünftige Entwicklung der Bahninfrastruktur (ZEB), Bahn 2030, Fertigstel-
lung Nationalstrassennetz gem. Netzbeschluss 1960, Ergänzung des Natio-
nalstrassennetzes (NEB) sowie das Programm Engpassbeseitigung auf Nati-
onalstrassen (PEB)). Die Anliegen des Metropolitanraums Zürich sollen im 
gesamtschweizerischen Kontext mehr Gewicht erhalten. Die Mitglieder der 
Metropolitankonferenz Zürich wollen sich darüber einigen, welche Verbin-
dungen zu benachbarten Metropolitanräumen und zwischen den Zentren 
des Metropolitanraums Zürich im Verhältnis zum wirtschaftlichen Potenzial 
der Verbindung besonders verbesserungswürdig sind und welche Infra-
strukturausbauten diesen Verbindungen dienen und deshalb aus überge-
ordneter Sicht prioritär sind. Das Ergebnis dieser Studie soll die Grundlage 
für die Lobbying-Bemühungen der Metropolitankonferenz Zürich gegen-
über dem Bund sein. 

1.3 Auftrag  

Der damalige Lenkungsausschuss der Metropolitankonferenz Zürich (heute: 
Operativer Ausschuss) hat daher im Mai 2009 gestützt auf den Antrag der 
Arbeitsgruppe Verkehr beschlossen, dass Schlüsselvorhaben im Landver-
kehr zugunsten von verbesserten Verbindungen zwischen Zentren im Met-
ropolitanraum und zur verbesserten Anbindung an benachbarte Metropoli-
tanräume zu identifizieren sind (Auszug aus dem Beschluss des Lenkungs-
ausschusses der Metropolitankonferenz vom 25. Mai 2009): 

"Die beiden Projekte im Handlungsfeld Verkehr  
a. Schlüsselvorhaben zwischen Zentren im Metropolitanraum identifizieren;  
b. Schlüsselvorhaben zur verbesserten Anbindung an andere Metropolitan-
räume identifizieren; 
werden aufgrund der zeitlichen Dringlichkeit und der Abhängigkeit von  
übergeordneten Prozessen vorzeitig als Projekte des Aktionsprogramms der 
Metropolitankonferenz Zürich bezeichnet." 

Erreichbarkeit zentral 

Interesse beim 

Metropolitanraum,  

Kompetenz beim Bund 

Auftrag 
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Zu diesem Zweck soll für alle im und um den Metropolitanraum zur Diskus-
sion stehenden Verkehrsinfrastruktur-Massnahmen eine Einschätzung ihrer 
Bedeutung hinsichtlich der Erreichbarkeit von anderen Metropolitanräumen 
und für Verbindungen zwischen Zentren des Metropolitanraums Zürich 
gemacht werden. Dabei werden auch Vorhaben ausserhalb des Metropoli-
tanraums Zürich und in den benachbarten Ländern berücksichtigt, soweit 
sie für die betrachteten Verbindungen relevant sind. Massnahmen mit be-
deutenden positiven Auswirkungen auf die Erreichbarkeiten zwischen Met-
ropolitanräumen und innerhalb des Metropolitanraums Zürich werden als 
"Schlüsselvorhaben" bezeichnet und sollen Priorität in den Lobbying-
Bemühungen der Metropolitankonferenz gegenüber dem Bund haben.  

Die inhaltliche Bearbeitung erfolgt für beide Projektebenen integriert, in 
der Ergebnisdarstellung sind die Ergebnisse der beiden Projekte aber zu-
nächst unterscheidbar. Im Hinblick auf einen aussagekräftigen Beschluss 
der Metropolitankonferenz werden die beiden Projektebenen im Verlauf 
der Arbeiten zusammengeführt.  

Das Ergebnis ist eine Liste der Schlüsselvorhaben auf Schiene und Strasse, 
welche aus Sicht des gesamten Metropolitanraums unter allen wünschba-
ren Massnahmen besondere Priorität haben sollen. Die Metropolitankonfe-
renz soll basierend darauf den Kantonen und Städten die Umsetzung der 
Lobbying-Arbeit übertragen. Das Ziel ist ein abgestimmtes Lobbying im 
Bereich Verkehr aller Mitglieder der Metropolitankonferenz im Hinblick auf 
die anstehende Vernehmlassungen des Bundes und Entscheide des Parla-
ments. 

Der vorliegende technische Schlussbericht beschreibt das Vorgehen, die 
Annahmen und Ergebnisse dieser beiden Projekte für ein Fachpublikum. Im 
abschliessenden Kapitel 6 wird neben den Ergebnissen der Untersuchun-
gen aus fachlicher Sicht auch der unter Einbezug von politischen Überle-
gungen zu Stande gekommene und verabschiedete Beschluss der Metro-
politankonferenz zu den Schlüsselvorhaben aufgeführt und erläutert.  

Die Faktenblätter zu den Schlüsselvorhaben Verkehr bilden einerseits einen 
integrierten Bestandteil dieses technischen Berichtes, können andererseits 
aber auch isoliert für die Lobbying-Bemühungen verwendet werden. Sie 
sind auch auf der Homepage der Metropolitankonferenz verfügbar. 

Identifikation von 

Schlüsselvorhaben 

Zusammenführung beider 

Projektebenen im Lauf der 

Arbeiten 

Ziel  

Inhalt Bericht 

Faktenblätter 
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2 Methodisches Vorgehen 

Das gewählte Vorgehen gliedert sich in drei Phasen, welche modulartig 
aufeinander aufbauen und jeweils separat vom Metropolitanrat ausgelöst 
wurden. Die folgende Abbildung 3 gibt einen Überblick über diese drei 
Phasen und die darin durchgeführten Arbeitsschritte: 

 

PHASE 1: Verbindungen und Massnahmen

1a.Festlegung Systemabgrenzung
-> berücksichtigte Metropolitanräume und Zentren

PHASE 3: Konsolidierung der Liste der Schlüsselvorhaben

3a. Korridoruntersuchungen Schiene / Strasse
-> Abstimmung Schlüsselvorhaben am Heitersberg und im Glattal

1b.Identifikation Massnahmen
-> Massnahmen auf den berücksichtigten Verkehrsbeziehungen

1c. Triage der Massnahmen
-> Auswahl der für MR relevanten Massnahmen

3b. Auswirkungen auf die Siedlungsentwicklung
-> qualitative Beurteilung von Chancen und Risiken

3c. Abgleich mit bestehenden verkehrspolitischen 
Zielsetzungen
-> Berücksichtigung der Programme von Bund und benachbarten MR

3d. Dokumentation: Faktenblätter und technischer 
Schlussbericht

PHASE 2: Handlungsbedarf und Schlüsselvorhaben

2a.Festlegung der Grundlagen und Kennwerte
-> Referenzzustand, Verkehrsmodell, Unterlagen

2c. Beurteilung Erreichbarkeitsgewinn der Massnahmen
-> Auswirkungen auf die Erreichbarkeit in Bezug auf Reisezeit, Distanz und 
Zuverlässigkeit (Strasse) resp. Fahrzeit, Takt und Stabilität (Schiene)

2d.Priorisierung der Massnahmen
-> prioritäre Massnahmen für Beziehungen zwischen Metropolitanräumen und 
innerhalb MR Zürich sowie für beide Projektebenen

2b.Ermittlung Beziehungen mit Handlungsbedarf
-> Beziehungen mit grossem und mittlerem Handlungsbedarf auf 
(inter-)nationaler Ebene und innerhalb des MR Zürich

Abbildung 3: Projektablauf  

nach Arbeitsschritten 
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Im Folgenden sind die Inhalte sowie die angezielten Ergebnisse der einzel-
nen Phasen kurz beschrieben: 

In der Phase 1 geht es erstens darum, die für den Metropolitanraum Zürich 
relevanten benachbarten Metropolitanräume sowie die wichtigen Zentren 
innerhalb des Metropolitanraums zu definieren. Daraus resultiert eine Liste 
mit den für die weiteren Arbeiten zu berücksichtigenden Metropolitanräu-
me und Zentren und den Verbindungen dazwischen (Kapitel 3.1). 

Die zweite Hauptaufgabe der Phase 1 ist die Identifizierung aller aktuell zur 
Diskussion stehenden Massnahmen auf den Verbindungen zwischen diesen 
festgelegten Metropolitanräumen und Zentren. Dazu werden bestehende 
Grundlagen und Planungen ausgewertet und eine erste Triage bezüglich 
der Relevanz durchgeführt (Kapitel 3.2).  

Das Ergebnis der Phase 1 ist ein Portfolio aller für die vorliegende Untersu-
chung relevanten Massnahmen, unterschieden nach In- und Ausland und 
getrennt für Schiene und Strasse.  

In einem ersten Schritt werden die berücksichtigten Verbindungen hinsicht-
lich des Handlungsbedarfs darauf überprüft. Daraus folgt die Unterschei-
dung der Verbindungen in A-, B- und C-Relationen (Kapitel 4.3). Bei den 
weiteren Untersuchungen werden die C-Relationen nicht mehr berücksich-
tigt, da der Handlungsbedarf darauf aus Sicht des Metropolitanraums von 
untergeordneter Bedeutung ist. 

Für alle Massnahmen aus dem Portfolio, welche auf A- oder B-Relationen 
liegen, wird der erzielbare Erreichbarkeitsgewinn abgeschätzt (Kapitel 0). 
Daraus erfolgt eine erste nach Verkehrsträger und Projektebene getrennte 
Priorisierung der Massnahmen aus dem Portfolio. Diese werden im An-
schluss über beide Projektebenen zusammengefasst (Kapitel 4.5). 

Das Ergebnis der Phase 2 ist eine erste provisorische Liste der Schlüsselvor-
haben, getrennt nach Schiene und Strasse. 

Die letzte Projektphase dient der Konsolidierung der nach Verkehrsträger 
ermittelten Prioritäten. Dazu werden Abstimmungen zwischen Schiene und 
Strasse (Kapitel 5.1) sowie ein Abgleich mit den Zielsetzungen des Bundes 
und bei Bedarf mit benachbarten Metropolitanräumen (Kapitel 5.2) vorge-
nommen. Daraus folgte die abschliessende Festlegung der Schlüsselvorha-
ben Schiene und Strasse aus fachlicher Sicht (Kapitel 5.3). 

Da Ausbauten der Verkehrsinfrastruktur Auswirkungen auf die Siedlungs-
entwicklung haben können, sollen sie nach Möglichkeit so ausgestaltet 
werden, dass sie die erwünschte Siedlungsentwicklung im Wesentlichen 
unterstützen. Für die Schlüsselvorhaben werden ihre spezifischen Chancen 
und Risiken grob untersucht und beschrieben (Kapitel 5.4). 

Ebenfalls der Phase 3 gehört die Verfassung des vorliegenden technischen 
Schlussberichtes und der Faktenblätter (Anhang A6) an. 

Verbindungen und Massnahmen 

(Phase 1, Kapitel 3) 

Handlungsbedarf und 

Schlüsselvorhaben 

(Phase 2, Kapitel 4) 

Konsolidierung der Liste der 

Schlüsselvorhaben 

(Phase 3, Kapitel 5) 



7 

 

Das Ergebnis der Phase 3 ist die definitive Liste der Schlüsselvorhaben  aus 
fachlicher Sicht sowie die vorliegende Schlussdokumentation. 

Mit dem gewählten Vorgehen kommen die Prioritäten ausschliesslich auf-
grund von Überlegungen zur Erreichbarkeitsverbesserung zwischen Metro-
politanräumen und zwischen Zentren innerhalb des Metropolitanraums 
Zürich zustande. Dabei wird konsequent der Blickwinkel des Metropolitan-
raums als Ganzes eingenommen. Die identifizierten Schlüsselvorhaben ste-
hen in dieser Optik zuoberst auf einer umfangreichen Liste von gewünsch-
ten Massnahmen aus dem ganzen Metropolitanraum. Diese Methodik zur 
Identifikation der Schlüsselvorhaben Verkehr wurde vom Metropolitanrat 
am 14. September 2009 genehmigt. 

Diese Priorisierung bedeutet nicht, dass die nicht als Schlüsselvorhaben 
aufgeführten Projekte keine positiven Auswirkungen auf das Verkehrssys-
tem und die Regionen im Metropolitanraum Zürich haben. Sie können 
ebenfalls zu erwünschten Erreichbarkeitsverbesserungen führen, nur nicht 
im selben Ausmass wie die Schlüsselvorhaben, oder aber Nutzen in ande-
ren Bereichen mit sich bringen. Die Arbeitsgruppe Verkehr lehnt denn auch 
keines der geprüften Vorhaben ab. Es ist den Vereinsmitgliedern unbe-
nommen, sich für deren Realisierung einzusetzen.  

 

   

Genehmigung Vorgehen 

 durch Metropolitanrat 

Andere Massnahmen  

auch wünschenswert 
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3 Verbindungen und Massnahmen 

3.1 Systemabgrenzung 

Als Grundlage für die weiteren Arbeiten müssen zuerst die zu berücksichti-
genden Verbindungen festgelegt werden. Dies erfolgt anhand der Auswahl 
der relevanten 

• europäischen Metropolitanregionen (Kapitel 3.1.1), 

• Schweizerischen Metropolitanräume (Kapitel 3.1.2) und 

• Zentren innerhalb des Metropolitanraums Zürich (Kapitel 3.1.3) 

Im Folgenden wird die getroffene Auswahl dargestellt und begründet. 

3.1.1 Europäische Metropolitanregionen 

Die Auswahl der wichtigen benachbarten Metropolitanregionen erfolgt auf 
Basis von Grundlagen und Untersuchungen des "European Spatial Planning 
Observation Network" (ESPON). In verschiedenen Studien wurden die eu-
ropäischen Grossstädte und Agglomerationen unter anderem hinsichtlich 
ihrer Grösse, Pendlerbeziehungen und Bedeutung charakterisiert2). Auf 
Basis dieser Kategorien werden für die Auswahl folgende Bedingungen an 
die ausländischen Metropolitanregionen formuliert: 

• mindestens gleich viel Einwohner wie der Metropolitanraum Zürich 
(mehr als 1.6 Mio. Einwohner) 

• bis zu einer Luftliniendistanz von 500 Kilometern: alle Bedeutungs-
Kategorien 

• bis zu einer Luftliniendistanz von 600 Kilometern: nur Metropolitanre-
gionen der Bedeutungs-Kategorie 1 

Die Berücksichtigung dieser Bedingungen führt zur Auswahl von elf euro-
päischen Metropolitanregionen mit ihren Zentren gemäss folgender Liste 
und Abbildung 4. 

• Stuttgart

• München-Augsburg

• Rhein-Ruhr (Köln)

• Rhein-Main (Frankfurt)

 

2) Espon 1.1.1: Potentials for polycentric development in Europe und Espon 1.4.3: Study on Urban 
Functions 

Auswahl der relevanten 

Metropolitanräume und Städte 

Charakteristiken europäischer 

Metropolitanregionen 
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 Rhein-Neckar (Mannheim) 

 Milano 

 Torino  

 Wien-Bratislava  

 Bruxelles 

 Paris 

 Lyon 

 

Mit dieser Auswahl sind die wichtigsten Metropolen im Umfeld der 

Schweiz, die theoretisch auf dem Landweg innerhalb eines Tages erreicht 

werden können (Hin- und Rückweg), abgedeckt. Mit guten Verkehrsver-

bindungen zu diesen im europäischen Kontext bedeutenden Absatz- und 

Beschaffungsmärkten wird die wirtschaftliche Entwicklung unterstützt. 

Weiter entfernte Metropolen (z.B. Berlin oder Amsterdam) sowie nähere, 

aber kleinere Metropolitanräume wie Nürnberg sind in diesem Zusammen-

hang für den Metropolitanraum Zürich weniger bedeutend und daher nicht 

berücksichtigt. 

Zwischen Zürich und dem jeweiligen Zentrum des Metropolitanraums wer-

den Korridore ausgeschieden. Bei mehreren mehr oder weniger gleich be-

deutenden Verbindungen können es auch mehrere Korridore sein. Alle 

Massnahmen, welche innerhalb dieser Korridore liegen und für die Verbin-

dung nach Zürich relevant sind, werden in der Massnahmenliste berück-

sichtigt. 

Abbildung 4:  

Auswahl der europäischen 

Metropolitanregionen 

Begründung der Auswahl 

Verbindungsachsen 
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3.1.3 Zentren im Metropolitanraum Zürich 

Zur Auswahl der relevanten Zentren im Metropolitanraum Zürich werden 
verschiedene Quellen beigezogen. Grundlage bildet die statistische Zuord-
nung der Gemeinden zum Metropolitanraum Zürich aufgrund der Volks-
zählung 20004). Innerhalb dieser Abgrenzung werden die klassischen (und 
historischen) Zentren Zürich, Winterthur, Frauenfeld, Schaffhausen, Baden-
Wettingen und Zug berücksichtigt. Die nahegelegenen klassischen Zentren 
Aarau und Luzern werden, obwohl sie statistisch betrachtet ausserhalb des 
Metropolitanraums liegen, ebenfalls berücksichtigt, da sie für die wirt-
schaftliche Entwicklung des Metropolitanraums wichtig sind. Neben diesen 
Zentren werden auch die bedeutenden Regionen Limmattal, Glow / Flug-
hafenregion und die Agglomeration Obersee berücksichtigt. Als Zentrum 
wird jeweils der wichtigste Verkehrsknotenpunkt dieser Regionen festge-
legt. Daneben wird innerhalb der statistischen Abgrenzung Uster als Stadt 
mit mehr als 25'000 Einwohner ebenfalls als bedeutend für den Metropoli-
tanraum Zürich erachtet und einbezogen. Ausserhalb der statistischen 
Grenzen werden aufgrund eines Beschlusses des Metropolitanrats die 
wichtigen Verkehrsknotenpunkte Arth-Goldau und Wil berücksichtigt 
(Abbildung 6). 

Mit diesen Städten und Regionen sind die wichtigsten Zentren innerhalb 
des Metropolitanraums abgedeckt. Kleinere Städte werden nicht berück-
sichtigt, da sich ihre Zentrumsfunktion vor allem für ihre jeweilige Region 
bezieht und nicht auf den ganzen Metropolitanraum. 

Es werden sämtliche Verbindungen zwischen allen Zentren berücksichtigt. 
Da sich daraus ein sehr dichtes Netz ergibt, werden in einem ersten Schritt 
alle Massnahmen, die in der durch die äussersten Zentren aufgespannten 
Fläche liegen, in die Massnahmenliste aufgenommen. Die Begrenzung ist 
allerdings nicht als scharfe Trennlinie zu verstehen, sondern als ungefährer 
Bereich. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4) Bundesamt für Statistik (BFS): Karte der 5 Metropolitanräume vom 5. Dezember 2000. 

Verschiedene Quellen 

Begründung der Auswahl 

Verbindungsachsen 
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3.2 Massnahmenportfolio 

3.2.1 Quellen 

Zur Identifizierung der zur Diskussion stehenden Massnahmen werden aus-
schliesslich bestehende Planungen und Programme ausgewertet:  

• national: Sachplan Verkehr des Bundes, Vernehmlassungsbericht zum 
Programm Engpassbeseitigung (PEB), Botschaft zur Gesamtschau 
FinöV, Zwischenergebnisse Bahn 2030, Vernehmlassungsbericht NEB, 
Netzbeschluss 1960 (Fertigstellung Nationalstrassennetz), Agglomerati-
onsprogramme, NEAT-Zulaufstrecken und HGV-Botschaften 

• kantonal: Kantonale (und regionale) Richtpläne in der im Jahr 2009 
aktuell vorliegenden Fassung 

• international: Deutscher Bundesverkehrswegeplan 2003, Italienisches 
Programma Operativo Nazionale "Reti e Mobilita" 2007-2013, Gene-
ralverkehrsplan Österreich, Dokumente zu TGV-Ausbauten in Frank-
reich und zur Hochrheinbahn, div. Internetquellen. 

Damit wird sichergestellt, dass nur Massnahmen berücksichtigt werden, für 
die bereits erste Studien durchgeführt wurden und die einen minimalen 
Planungsstand aufweisen.  

Bevölkerungsdichte
≥ 2000 EW/km2

1000

500

200

≤ 50 Ew/km2

Bevölkerungsdichte
≥ 2000 EW/km2

1000

500

200

≤ 50 Ew/km2

klassische Zentren

bedeutende Region/
Verkehrsknotenpunkt

weitere Städte mit mehr
als 25‘000 Einwohner

Schaffhausen

Frauenfeld

Agglo Obersee

Aarau

statistische Abgrenzung Metropolitan-
raum Zürich (gemäss BFS / VZ 2000)

Arth-Goldau

Wil
WinterthurBaden-Wettingen

Flughafenre-
gion (Glow)

Limmattal
Uster

Zug

Luzern

Zürich

Abbildung 6: Auswahl der 

Zentren im Metropolitanraum 

Zürich 

Abstützung auf  

bestehende Planungen 
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3.2.2 Massnahmentypen 

Neben der Auswahl der Metropolitanräume resp. der Zentren und der Ver-
bindungsachsen dazwischen ist auch eine inhaltliche Abgrenzung zu tref-
fen in Bezug auf die Art von Projekten, welche in die Massnahmenliste 
aufgenommen werden:  

• Gemäss Auftrag werden die Schlüsselvorhaben nur im Landverkehr 
identifiziert. Luftverkehrsverbindungen werden entsprechend nicht un-
tersucht. 

• Auch nicht berücksichtigt werden Langsamverkehrsprojekte. Es ist da-
von auszugehen, dass Velo- und Fussverbindungen auf Ebene der Be-
ziehung zwischen Metropolitanräumen und zwischen Zentren dessel-
ben Metropolitanraums im täglichen Wirtschafts- und Pendlerverkehr 
höchstens eine untergeordnete Rolle spielen. 

• Aufgrund des Auftrags und der Datenverfügbarkeit wird die Auswahl 
zudem auf Massnahmen beschränkt, welche dem Personenverkehr 
dienen. 

In Bezug auf den motorisierten Individualverkehr werden die folgenden 
Einschränkungen getroffen: 

• Neu-/Ausbauprojekte Strasse, welche zur Verkürzung der Reisezeiten 
und/oder der Distanz führen 

• ausserhalb MR Zürich: Ergänztes Strassennetz des Bundes (Grund- und 
Ergänzungsnetz gemäss Bericht für die Vernehmlassung zur Anpassung 
des Bundesbeschlusses über das Nationalstrassennetz NEB5)), in Aus-
nahmefällen auch kantonale Hochleistungs- oder Hauptverkehrsstras-
sen 

• innerhalb MR Zürich: Hochleistungs- (HLS) und Hauptverkehrsstrassen 
(HVS) oder analoge Bedeutung in Kantonen mit abweichender Klassie-
rung 

Im öffentlichen Verkehr werden Massnahmen berücksichtigt, welche den 
folgenden Bedingungen entsprechen: 

• Neu-/Ausbauprojekte zur Verkürzung der Reisezeiten und zur Realisie-
rung von Angebotsverdichtungen  

• ausserhalb MR Zürich: Fernverkehr auf der Schiene 

• innerhalb MR Zürich: Fernverkehr auf der Schiene, in Ausnahmefällen 
auch Massnahmen im Regionalverkehr 

 

 

5) Anpassung des Bundesbeschlusses über das Nationalstrassennetz (SR 725.113.11), Bericht für die 
Vernehmlassung, UVEK / ASTRA, 9. Mai 2008. 

Fokus Personenverkehr, kein 

Luft- und Langsamverkehr 

Bedingungen an  

MIV-Massnahmen 

Bedingungen an 

öV-Massnahmen 
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Massnahmen, welche in den gemäss Kapitel 3.1 ermittelten Korridoren 
resp. Flächen liegen, aus den in Kapitel 3.2.1 aufgeführten Quellen stam-
men und aufgrund einer groben Beurteilung den oben aufgeführten Krite-
rien entsprechen, werden in eine umfassende Massnahmenliste übernom-
men. 

3.2.3 Zuordnung 

Die umfassende Massnahmenliste wird einer Triage bezüglich der folgen-
den drei Anforderungen unterzogen: 

• Technische Anforderung: Vorhaben, welche bereits im Bau oder be-
schlossen und finanziert sind, werden ausgeschlossen (z.B. Galgen-
bucktunnel oder Stadtbahn Zug). Auch Projekttypen, welche auf der 
Ebene des Metropolitanraums nicht von Bedeutung sind, werden nicht 
weiter betrachtet (z.B. Niveauübergangssanierungen / Umgestaltungen 
bei Strassen oder Ringbahn Hardwald)  

• Funktionale Anforderung: Vorhaben, welche zwar innerhalb des Met-
ropolitanraums Zürich, aber nicht auf einer Verbindung zwischen den 
definierten Zentren (vgl. Kapitel 3.1.3) liegen, werden ausgeschlossen 
(z.B. Nordumfahrung Windisch oder Doppelspurausbau Rüti – Tann - 
Dürnten) 

• Anforderung an die Wirkung: Vorhaben, welche zwar auf einer rele-
vanten Verbindung liegen, aber nicht zu einer Erreichbarkeitsverbesse-
rung, d.h. insbesondere zu kürzeren Reisezeiten oder zu Taktverdich-
tungen im Fernverkehr führen, werden ausgeschlossen (z.B. Verlegung 
Autobahnanschluss Wollerau oder Bahnausbauten, die primär dem Re-
gionalverkehr dienen) 

Die nach der Triage verbleibenden Massnahmen bilden das Portfolio Stras-
se resp. Schiene getrennt nach Massnahmen im In- und Ausland. Die Port-
folios und Karten dazu sind in Anhang A1 ersichtlich. Darin sind auch die 
vom Metropolitanrat beantragten Änderungen und Ergänzungen aus dem 
Zirkularbeschluss vom Januar 2010 bereits berücksichtigt (siehe Verab-
schiedungsprozess im Kapitel 6.1). 

Die Möglichkeiten zur Einflussnahme auf die Realisierung von Massnahmen 
im Ausland werden von der Metropolitankonferenz als relativ gering einge-
schätzt. Im Folgenden werden daher nur noch die Massnahmen in der 
Schweiz berücksichtigt. 

Triage 

Portfolio Strasse, Schiene  

(CH und Ausland getrennt) 

Fokussierung auf inländische 

Massnahmen 
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4 Handlungsbedarf und Schlüsselvor-
haben 

4.1 Methodik und Grundlagen 

Zur Bestimmung der Schlüsselvorhaben aus der umfassenden Massnah-
menliste wird zuerst untersucht, wie bedeutend eine Erreichbarkeitsverbes-
serung auf den vorgängig ermittelten Verbindungen wäre. Dieser Hand-
lungsbedarf wird am Verhältnis zwischen dem theoretischem Potenzial 
(Kapitel 4.2) und der effektiven Nachfrage (Kapitel 4.3) einer Verbindung 
gemessen. Erst in einem zweiten Schritt werden die Massnahmen, welche 
auf Verbindungen mit grossem Handlungsbedarf liegen, individuell beur-
teilt (Kapitel 4.4). Basierend darauf kann die Priorisierung der Massnahmen 
stattfinden (Kapitel 4.5).  

Zur Abschätzung des theoretischen Potenzials auf den verschiedenen Ver-
bindungen sind Zahlen zu Einwohnern und Arbeitsplätzen für einen künfti-
gen Referenzzustand notwendig. Dieser bezieht sich auf das Jahr 2030. 
Der Prognosehorizont ist im verwendeten Nationalen Personenverkehrs-
modell (NPVM6)) sowohl bezüglich der Strukturdaten (Einwohner und Ar-
beitsplätze) als auch bezüglich des Verkehrsangebots und der Verkehrs-
nachfrage abgebildet. 

Von der ESPON liegen keine räumlichen Abgrenzungen für die von ihnen 
publizierten europäischen Metropolitanräume vor, auch keine Einwohner- 
und Arbeitsplatzprognosen für das Jahr 2030. Verfügbar ist einzig die Zahl 
der Einwohner im Jahr 2000. Damit die Berechnungen für die Ermittlung 
des Handlungsbedarfs konsistent sind, müssen daher für alle Regionen die 
Daten aus dem NPVM verwendet werden. Die aktuelle Einwohnerzahl der 
Metropolitanräume der ESPON wird dazu verwendet, eine möglichst gute 
Übereinstimmung der Verkehrsmodellzonen im NPVM mit der effektiven 
Ausdehnung der Metropolitanräume zu erreichen. 

Innerhalb der Schweiz wird auf die vom Bundesamt für Statistik publizier-
ten gemeindescharfen Abgrenzungen der Metropolitanräume Zürich, Ba-
sel, Bassin Lémanique sowie der Hauptstadtregion Bern abgestützt. Für die 
Freizeit- und Tourismusregion Graubünden muss der Handlungsbedarf 
anhand eines Analogieschlusses abgeschätzt werden. Die räumliche Aus-
dehnung der Zentren innerhalb des Metropolitanraums Zürich wird grund-
sätzlich auf die Städte selbst beschränkt. Ausnahmen werden bei Städten 

 

6) NPVM = Nationales Personenverkehrsmodell des UVEK. Beinhaltet sowohl Angebot und Nachfrage 
im öffentlichen Verkehr wie auch im Motorisierten Individualverkehr (bimodal). Teil des VM-UVEK 
(Verkehrsmodell UVEK). 

Methodisches Vorgehen 

Referenzzustand 2030 

Datenverfügbarkeit 

Europa 

Daten Schweiz 
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gemacht, bei welchen das Siedlungsgebiet von bedeutenden Nachbarge-
meinden7) direkt ans Siedlungsgebiet der Kernstadt anschliesst und so mit 
diesen zusammenhängende Zentren bilden. Die Abgrenzung der bedeu-
tenden Regionen Glattal/Glow8) und Limmattal9) folgt den funktionalen 
Grenzen. 

4.2 Gravitation 

Als Mass für das theoretische Potenzial einer Verbindung wird die Gravita-
tion zwischen zwei Metropolitanräumen, resp. Zentren ermittelt. Die Gravi-
tation gibt Auskunft darüber, wie gross die Anziehung zwischen zwei Zen-
tren aufgrund ihrer Grösse (gemessen als Anzahl Einwohner und Arbeits-
plätze) und ihrer Entfernung (Luftlinie) ist. Sie ist ein Indikator für das Po-
tenzial der Intensität wirtschaftlicher Verflechtungen zwischen dem Metro-
politanraum Zürich und den anderen Metropolregionen, resp. zwischen 
den Zentren im Metropolitanraum Zürich im relativen Vergleich unterei-
nander. Die Gravitation berücksichtigt keine Widerstände des Verkehrssys-
tems, sondern bildet ideale Verhältnisse ab. Sie wird nach der folgenden 
Formel berechnet: 

2
2211 )5.0)(5.0(

d
APEWAPEW

G MRMRMRMR ++
=  

EW = Einwohner, AP = Arbeitsplätze, d = Luftlinie [km], MR = Metropolitanraum

Die Gewichtung von Arbeitsplätzen mit dem Faktor 0.5 kommt dadurch 
zustande, dass die Zahl der Einwohner für die Verflechtung zwischen zwei 
Metropolitanräumen oder Zentren mehr Bedeutung hat als die Anzahl Ar-
beitsplätze. Ein Einwohner generiert ein höheres Verkehrsaufkommen als 
ein Arbeitsplatz, da er neben der allfälligen täglichen Pendlerfahrt vor allem 
auch noch Wege in der Freizeit unternimmt. Diese wiederum sind stark von 
anderen Einwohnern abhängig (z.B. Besuche und soziale Interaktionen) 
und in geringerem Masse von Arbeitsplätzen. Oder anders ausgedrückt: Ein 
Arbeitsplatz kann nur von einer Person zu einem Zweck angesteuert wer-
den, während ein Einwohner verschiedene Fahrten zu unterschiedlichen 
Zwecken unternimmt. 

 

7) Bedeutende Nachbargemeinden müssen mehr als 10'000 Einwohner und mindestens 25% der 
Einwohner der Kernstadt haben. Dies betrifft die Gemeinden Emmen und Kriens bei Luzern, Neu-
hausen am Rheinfall bei Schaffhausen und Baar bei Zug. 

8) Glattal/Glow: Kloten, Bassersdorf, Wangen-Brüttisellen, Dietlikon, Dübendorf, Wallisellen, Opfikon 
und Rümlang 

9) Limmattal: Urdorf, Schlieren, Ober-/Unterengstringen, Dietikon, Bergdietikon, Weiningen, Ge-
roldswil, Oetwil a.d.L., Spreitenbach, Neuenhof, Würenlos, Killwangen 

Gravitation 
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Für die vorliegende Untersuchung zwischen europäischen Metropolitan-
räumen interessiert nur dasjenige Potenzial einer Verbindung, welches über 
den Landweg befriedigt wird. Zu diesem Zweck muss die Gesamtgravitati-
on einer Verbindung um denjenigen Anteil reduziert werden, welcher 
durch den Luftverkehr abgedeckt wird. Die Abschätzung des Luftverkehrs-
anteils ist im Anhang A2 dokumentiert. 

4.3 Handlungsbedarf 

Die Gravitation wird der prognostizierten Nachfrage für einen durchschnitt-
lichen Werktag10) im Jahr 2030 (Referenzzustand) auf den betrachteten 
Verbindungen gegenübergestellt. Die Nachfrage wird unabhängig von den 
gewählten Routen als Verkehrsaufkommen zwischen den relevanten Ver-
kehrszonen im NPVM ermittelt. 

Das Verhältnis zwischen Gravitation und Nachfrage einer Verbindung gibt 
Auskunft darüber, wie gut das Verkehrsangebot im Referenzzustand im 
Vergleich zu anderen Verbindungen ist. Wenn die Nachfrage im Vergleich 
zur Gravitation gross ist, kann davon ausgegangen werden, dass das Land-
verkehrsangebot gut ist. Wenn die Gravitation bei kleiner Nachfrage sehr 
gross ist, gibt dies einen Hinweis auf ein unattraktives Verkehrsangebot im 
Referenzzustand. Mit kleiner werdendem Verhältnis zwischen Nachfrage 
und Gravitation wird der Handlungsbedarf grösser.  

In die Festlegung der Verbindungen mit Handlungsbedarf wird neben die-
sem Verhältnis auch die absolute Höhe der Gravitation berücksichtigt, denn 
für den Metropolitanraum Zürich sind die Verbindungen wichtiger, je hö-
her mit der Gravitation das Potenzial derselben eingeschätzt wird. 

Der Handlungsbedarf wird folgendermassen klassiert: 

• A-Relationen sind Verbindungen zwischen Metropolitanräumen, resp. 
Zentren, welche einerseits eine hohe Gravitation und andererseits ein 
vergleichsweise tiefes Verhältnis zwischen Nachfrage und Gravitation 
aufweisen und damit im Vergleich zu anderen Verbindungen ein wenig 
attraktives Schienen- und Strassenangebot haben. 

• B-Relationen sind Verbindungen zwischen Metropolitanräumen, resp. 
Zentren, welche eine mittlere Gravitation und ein eher tiefes Verhältnis 
zwischen Nachfrage und Gravitation aufweisen. Auch auf diesen Ver-
bindungen ist das Schienen- und Strassenangebot wenig attraktiv, im 
Gegensatz zu den A-Relationen wird besteht darauf aber auch weniger 
Potenzial. 

 

10) DWV: Durchschnittlicher werktäglicher Verkehr 

Luftverkehr nicht berücksichtigt 

Gegenüberstellung  

Gravitation und Nachfrage 

Verhältnis zwischen Gravitation 

und Nachfrage als Messgrösse 

für Angebotsgüte 

Klassierung  

Handlungsbedarf 
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• C-Relationen sind Verbindungen, welche eine tiefe Gravitation 
und/oder ein vergleichsweise gutes Verhältnis zwischen Nachfrage und 
Gravitation aufweisen. Verbesserungen auf diesen Verbindungen wür-
den entweder nur ein geringes Potenzial ausschöpfen oder nur zu ei-
nem geringen Erreichbarkeitsgewinn führen, da das Landverkehrsan-
gebot im Referenzzustand schon vergleichsweise gut ausgebaut ist.  

4.3.1 Handlungsbedarf auf Verbindungen zwischen Metropolit-
anräumen 

In der folgenden Abbildung ist die Angebotsgüte der Verbindung (Verhält-
nis Nachfrage zu Gravitation) auf der Y-Achse und das theoretische Poten-
zial (Gravitation) auf der X-Achse für die Verbindungen zu den benachbar-
ten Metropolitanräumen dargestellt. 

 

Sämtliche Verbindungen zwischen Zürich und den anderen schweizeri-
schen resp. europäischen Metropolitanräume sind als A- oder B-Relation zu 
klassieren. Da bei der Systemabgrenzung in Phase 1 bereits nur diejenigen 
Metropolitanräume selektiert wurden, die für Zürich von Bedeutung sind, 
gibt es auf dieser Ebene keine C-Relationen. Die Trennlinie zwischen A- 
und B-Relationen wird im Diskurs mit der Projektleitung so gelegt, dass sie 
das Punktefeld im Diagramm (Abbildung 7) in einem Bereich separiert, in 
welchem eine klare Unterscheidung in zwei Klassen möglich ist. Der 
Schnittpunkt mit der X-Achse wird dabei nicht auf den Nullpunkt gelegt. 
Relationen mit vergleichsweise tiefer Gravitation können damit nicht zur 
Klasse der A-Relationen gehören.  
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4.3.2 Handlungsbedarf auf Verbindungen im Metropolitanraum 
Zürich 

In der folgenden Abbildung ist die Angebotsgüte der Verbindung (Verhält-
nis Nachfrage zu Gravitation) auf der Y-Achse und das theoretische Poten-
zial (Gravitation) auf der X-Achse für alle Verbindungen innerhalb des Met-
ropolitanraums Zürich dargestellt. Die Bezeichnungen für die B-Relationen 
finden sich aus Gründen der Lesbarkeit nicht in der Graphik, sondern sind 
auf der nächsten Seite benannt. 

 

Im Unterschied zur Klassierung der Relationen zwischen den Metropolitan-
räumen ergibt sich innerhalb des Metropolitanraums auch die Notwendig-
keit der Klassierung von C-Relationen. 

Für die Klassierung von C-Relationen sind zwei Kriterien massgebend: 

• Theoretisches Potenzial, resp. Gravitation < 3: Relationen, welche einen 
Wert für die Gravitation < 3 haben, werden als nicht bedeutend für 
den Metropolitanraum als Ganzes erachtet. Dies betrifft insbesondere 
Verbindungen zwischen mittleren oder kleineren Zentren, welche weit 
auseinander liegen (z.B. Luzern – Wil). Die Grenze wird so gezogen, 
dass kleinere Zentren diese Schwelle nur dann erreichen, wenn sie di-
rekt benachbart sind (z.B. Verbindung zwischen Frauenfeld und Wil). 
Aufgrund dieses Kriteriums werden rund 40 Verbindungen als C-
Relationen klassiert. Diese sind im Anhang A3 aufgelistet. 
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• Angebotsgüte, resp. Verhältnis Nachfrage / Gravitation > 220: Verbin-
dungen, welche im Referenzzustand eine vergleichsweise hohe Nach-
frage aufweisen (z.B. Baden-Wettingen - Aarau), stehen bezüglich Er-
reichbarkeitsgewinnen nicht im Vordergrund und werden als C-
Relationen klassiert. Dies betrifft 7 Verbindungen, welche teilweise in 
Abbildung 10 dargestellt und vollständig im Anhang A3 aufgelistet 
sind. 

Die verbleibenden Verbindungen werden wiederum mit einer Trennlinie 
entlang einer möglichst offensichtlichen Grenze in A- und B-Relationen 
separiert.  

Zu den A-Relationen gehören die folgenden neun Verbindungen: 

Zürich – Winterthur Zürich – Glow/Glattal 

Zürich – Baden-Wettingen Zürich – Uster 

Zürich – Luzern Winterthur – Glow/Glattal 

Zürich – Zug Limmattal – Glow/Glattal 

Zürich – Limmattal  

 

Zu den B-Relationen gehören die folgenden 33 Verbindungen: 

Zürich – Aarau Aarau – Limmattal 

Zürich – Schaffhausen Luzern – Zug 

Zürich – Frauenfeld Luzern – Limmattal 

Zürich – Rapperswil-Jona Luzern – Glow/Glattal  

Zürich – Wil Luzern – Rapperswil-Jona 

Zürich – Arth-Goldau Luzern – Arth-Goldau 

Winterthur – Baden-Wettingen Luzern – Uster 

Winterthur – Luzern Zug – Limmattal 

Winterthur – Zug Zug – Glow/Glattal 

Winterthur – Schaffhausen Zug – Rapperswil-Jona 

Winterthur – Frauenfeld Zug – Uster 

Winterthur – Limmattal Schaffhausen – Limmattal 

Winterthur – Rapperswil-Jona Frauenfeld – Glow/Glattal 

Winterthur – Wil Frauenfeld – Wil 

Winterthur – Uster Limmattal – Uster 

Baden-Wettingen – Luzern Rapperswil-Jona – Uster 

Baden-Wettingen – Glow/Glattal  

A-Relationen innerhalb 

Metropolitanraum Zürich 

B-Relationen innerhalb 

Metropolitanraum Zürich 
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4.4 Erreichbarkeitsgewinn 

Sämtliche Massnahmen, welche auf den als A- oder B-Relationen klassier-
ten Verbindungen innerhalb der Schweiz liegen, werden darauf hin unter-
sucht, zu welchem Erreichbarkeitsgewinn sie führt. Dabei werden die  fol-
genden drei, gleichbedeutenden Kriterien mittels Punktvergabe beurteilt:  

Schiene Strasse 

• Fahrzeitverkürzung  • Reisezeitgewinn in der Spitzen-

stunde 

• Taktverdichtung12) • Distanzreduktion 

• Entlastung/Erhöhung der  

betrieblichen Stabilität13) 

• Erhöhung von Zuverlässigkeit 

und Redundanz14) 

Die qualitative Beurteilung der Kriterien erfolgt anhand von drei möglichen 
Punktzahlen, welche zu einer Gesamtpunktzahl aufaddiert werden: 

Punktzahl Schiene Strasse 

1 = geringe 
Verbesserung 

Fahrzeitgewinne bis ca. 2 
Minuten, Taktverdichtungen 
auf einzelnen Verbindun-
gen, geringfügige Verbesse-
rung der Stabilität 

Fahrzeitgewinne bis ca. 2 Minu-
ten, Abnahme der Distanz bis 2 
Kilometer, Verbesserung der 
Redundanz durch zusätzliche 
Spuren auf bestehenden hoch 
ausgelasteten Strassenabschnit-
ten, insbesondere auf HLS 

2 = mittlere 
Verbesserung 

Fahrzeitgewinne zwischen 
ca. 2 und 5 Minuten, Takt-
verdichtungen auf verschie-
denen Verbindungen, Erhö-
hung der Stabilität durch 
neue alternative Schienen-
verbindungen 

Fahrzeitgewinne zwischen ca. 2 
und 10 Minuten, Abnahme der 
Distanz zwischen 2 und 10 Ki-
lometern, Verbesserung der 
Redundanz durch neue Netze-
lemente zur Umfahrung von 
bestehenden hoch ausgelaste-
ten Strassenabschnitten oder 
durch zusätzliche Spuren auf 
bestehenden sehr hoch ausge-
lasteten Strassenabschnitten, 
insbesondere auf HLS 

 

12) Neben einer Verkürzung der Fahrzeit führt auch eine Taktverdichtung zu tieferen Reisezeiten, da 
die durchschnittlichen Wartezeiten kürzer werden. 

13) Die Entlastung einer Schienenverbindung resp. die dadurch erhöhte Stabilität ist alleine nicht 
ausreichend für einen Erreichbarkeitsgewinn der Massnahme. Dieses Kriterium kommt nur ergän-
zend zu Fahrzeitverkürzungen und/oder Taktverdichtungen zum Tragen. 

14) Die Erhöhung der Zuverlässigkeit eines Strassenabschnittes ist alleine nicht ausreichend für einen 
Erreichbarkeitsgewinn der Massnahme. Dieses Kriterium kommt nur ergänzend zu Reisezeit- 
und/oder Distanzverkürzungen zum Tragen 

Drei Kriterien für die Beurteilung 

des Erreichbarkeitsgewinns 

Punktvergabe 
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Punktzahl Schiene Strasse 

3 = grosse 
Verbesserung 

Fahrzeitgewinne über 5 
Minuten, Angebotssprünge 
im Taktfahrplan, insbeson-
dere von ½- zu ¼-
Stundentakt, Erhöhung der 
Stabilität von hoch ausgelas-
teten Knoten 

Fahrzeitgewinne über 10 Minu-
ten, Abnahme der Distanz um 
mehr als 10 Kilometer, Verbes-
serung der Redundanz durch 
neue Netzelemente zur Umfah-
rung von bestehenden sehr 
hoch ausgelasteten Strassenab-
schnitten, insbesondere auf HLS 

Die detaillierte Beurteilung der Schienen- und Strassenmassnahmen bezüg-
lich der drei Kriterien ist in den Priorisierungstabellen im Anhang A4 er-
sichtlich (Spalten im Block D bei der Schiene und Block J bei der Strasse).  

Die Erreichbarkeitsgewinne der im Portfolio aufgeführten Schienen-
Massnahmen können grösstenteils nicht unabhängig voneinander beurteilt 
werden, da sie oftmals nur in einer Kombination eine Angebotsverbesse-
rung mit ihren jeweiligen Wirkungen zulassen. Um die Abhängigkeiten 
aufzuzeigen, werden die Massnahmen nach Korridoren gruppiert. In den 
einzelnen Korridoren gibt es grosse Hauptmassnahmen, welche einen gros-
sen Angebotssprung ermöglichen. Diesen sind Begleitmassnahmen zuge-
ordnet, deren Wirkung in Kombination mit der Hauptmassnahme zu beur-
teilen ist.  

Alternativen zur Hauptmassnahme sind Projekte, welche das gleiche Ziel 
verfolgen wie die Hauptmassnahme, sich in der Ausgestaltung aber unter-
scheiden. Typischerweise beinhaltet die Alternative den Ausbau der 
Stammstrecke anstelle eines neuen Tunnels. Die Wirkung auf die Erreich-
barkeit ist normalerweise dieselbe, allerdings aufgrund der fehlenden Fahr-
zeitverkürzung weniger ausgeprägt. Weitere Massnahmen sind Projekte, 
welche im selben Korridor liegen und unabhängig sind. Diese können die 
Wirkung der Hauptmassnahme noch verstärken, weshalb sie separat beur-
teilt werden. 

Die Zuteilung der Schienen-Massnahmen zu den oben ausgeführten Kate-
gorien ist ebenfalls im Anhang A4 ersichtlich (Spalten im Block C). Bei der 
Strasse werden solche Abhängigkeiten nicht berücksichtigt.  

4.5 Priorisierung der Massnahmen 

4.5.1 Getrennt nach Projektebenen 

Neben dem Erreichbarkeitsgewinn ist vor allem auch die Anzahl der be-
troffenen A- und B-Relationen zu berücksichtigen, welche von einer Mass-
nahme profitieren. Da viele Relationen gebündelt über teilweise dieselben 
Strecken führen, handelt es sich bei den meisten Massnahmen um mehrere 

Beurteilung im  

Anhang A4 

Abhängigkeiten bei  

Schienen-Massnahmen 

Alternativ-Massnahmen  

bei der Schiene 

Anzahl betroffener  

A- und B-Relationen 



26 

 

A- und B-Relationen. Dazu werden die Massnahmen auf die Verbindungen 
zugeordnet und auf beiden Projektebenen (zwischen Metropolitanräumen 
und innerhalb Metropolitanraum Zürich) ausgezählt. Falls eine Massnahme 
auf der schnellsten Verbindung für eine A- oder B-Relation liegt, wird sie 
einfach gezählt. Sollte die Massnahme hingegen auf einer fast gleichwerti-
gen Alternativroute für eine A- oder B-Relation liegen, dann wird sie nur 
zur Hälfe angerechnet. Die betroffenen A- und B-Relationen sind im An-
hang A4 in den Spalten des Blocks A und B (Schiene) resp. H und I (Strasse) 
aufgeführt. 

Bei der Bildung der Summe über alle betroffenen Relationen werden die A-
Relationen gegenüber den B-Relationen doppelt gewichtet15). Die Gesamt-
punktzahl für die Priorisierung der Massnahme ergibt sich aus der Multipli-
kation der gewichteten Anzahl betroffener Relationen mit dem Erreichbar-
keitsgewinn (Anhang A4: Block E bei Schiene, Block K bei Strasse). 

Aufgrund der erreichten Gesamtpunktzahl werden die Massnahmen je 
Projektebene in zwei Klassen unterteilt. Prioritäre Massnahmen erreichen 
eine deutlich höhere Punktzahl als sekundäre Massnahmen. Die Grenze 
wird entlang einer möglichst offensichtlichen Trennlinie gezogen16) (Block F 
resp. L). 

Daraus resultieren die folgenden prioritären Massnahmen (die sekundären 
Massnahmen sind ebenfalls im Anhang A4 ersichtlich). Damit die ange-
strebte Wirkung auf die Erreichbarkeit erhöht werden kann, sind bei allen 
Vorhaben Begleitmassnahmen notwendig, welche zu den Massnahmen in 
Klammer aufgeführt sind. 

Schiene (zwischen Metropolitanräumen) 

• Heitersbergbahntunnel II (inkl. weiterer notwendiger Begleitmassnah-
men für den Viertelstundentakt Zürich – Basel / Bern / Aarau wie bei-
spielsweise die 3. Doppelspur im Limmattal oder Ausbauten Richtung 
Basel) 

• Brüttenertunnel (inkl. weiterer notwendiger Begleitmassnahmen für 
den Viertelstundentakt Zürich – Flughafen – Winterthur wie beispiels-
weise eine Wendeanlage in Bassersdorf)17)  

• Zimmerbergbasistunnel II (inkl. weiterer notwendiger Begleitmassnah-
men für den Viertelstundentakt Zürich – Zug – Luzern wie beispielswei-
se das vierte Gleis zwischen Baar und Zug und Ausbauten an den Kno-
ten Zug und Luzern)  

 

15) Beispiel: Massnahme betrifft je drei A- und B-Relationen direkt und liegt bei einer A-Relation 
zusätzlich auf einer Ausweichroute, ergibt sich eine Punktzahl von 3x1x2 + 1x0.5x2 = 7 (für A-
Relationen) plus 3x1x1 = 3 (für B-Relationen), also total 10. 

16) Schiene: 10 zwischen MR und 50 innerhalb MR, Strasse: 30 zwischen MR und 50 innerhalb MR, 
17) Im Richtplan des Kantons Zürich ist der Ausbau der Stammstrecke als Ersatzmassnahme für den 

Brüttenertunnel enthalten. Dieser führt allerdings nicht zu den gleichen Erreichbarkeitsverbesse-
rungen wie der Brüttenertunnel und ist daher weniger hoch priorisiert. Aus diesem Grund wird er 
hier als Alternativmassnahme nicht weiter aufgeführt. 
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• Ausbauten Basel: 3. und 4. Gleis zwischen Badischem Bahnhof und 
Landesgrenze CH/D sowie 2. Rheinbrücke 

Schiene (innerhalb Metropolitanraum Zürich) 

• Brüttenertunnel (inkl. weiterer notwendiger Begleitmassnahmen für 
den Viertelstundentakt Zürich – Flughafen – Winterthur wie beispiels-
weise eine Wendeanlage in Bassersdorf)  

• Zimmerbergbasistunnel II (inkl. weiterer notwendiger Begleitmassnah-
men für den Viertelstundentakt Zürich – Zug / Luzern wie beispielswei-
se das vierte Gleis zwischen Baar und Zug und Ausbauten an den Kno-
ten Zug und Luzern)  

• Ausbau Bahnhof Stadelhofen (inkl. Riesbachtunnel Zürich und An-
schluss Zürichbergtunnel und weiterer notwendiger Begleitmassnah-
men, um die Wirkung in die Korridore nach Winterthur, Uster und am 
rechten Zürichseeufer nach Rapperswil-Jona weiterzugeben) 

Strasse (zwischen Metropolitanräumen) 

• 6-Spur-Ausbau Nordumfahrung Zürich (inkl. Begleitmassnahmen zur 
Wiederherstellung der Funktionsfähigkeit der Ost-West-Achse (A1) und 
der Nord-Süd-Achse (A4) im Raum Winterthur) 

• Glattalautobahn (inkl. Begleitmassnahmen zur Wiederherstellung der 
Funktionsfähigkeit der Ost-West-Achse (A1) und der Nord-Süd-Achse 
(A4) im Raum Winterthur) 

• Stadttunnel Zürich18) (inkl. Begleitmassnahmen zur Wiederherstellung 
der Funktionsfähigkeit der Nord-Süd-Achse (A3 und A4)) 

• Heitersbergstrassentunnel (inkl. Begleitmassnahmen zur Wiederherstel-
lung der Funktionsfähigkeit der Ost-West-Achse (A1)) 

Strasse (innerhalb Metropolitanraum Zürich) 

• 6-Spur-Ausbau Nordumfahrung Zürich (inkl. Begleitmassnahmen zur 
Wiederherstellung der Funktionsfähigkeit der Ost-West-Achse (A1) und 
der Nord-Süd-Achse (A4) im Raum Winterthur) 

• Glattalautobahn (inkl. Begleitmassnahmen zur Wiederherstellung der 
Funktionsfähigkeit der Ost-West-Achse (A1) und der Nord-Süd-Achse 
(A4) im Raum Winterthur) 

• Stadttunnel Zürich (inkl. Begleitmassnahmen zur Wiederherstellung der 
Funktionsfähigkeit der Nord-Süd-Achse (A3 und A4)) 

 

18) Im Richtplan des Kantons Zürich ist der Seetunnel als Ersatzmassnahme für den Stadttunnel ent-
halten. Der Seetunnel führt allerdings zu geringeren Erreichbarkeitsverbesserungen auf den be-
trachteten Relationen als der Stadttunnel und ist daher weniger hoch priorisiert. Aus diesem 
Grund wird er hier nicht weiter aufgeführt 

Prioritäre Massnahmen Schiene 

innerhalb Metropolitanraum 

Prioritäre Massnahmen Strasse 

zwischen Metropolitanräumen 

Prioritäre Massnahmen Strasse 

innerhalb Metropolitanraum 
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4.5.2 Über beide Projektebenen zusammen 

Die Prioritäten je Projektebene werden im Hinblick auf das Ziel der Be-
zeichnung von wenigen wichtigen Schlüsselvorhaben anschliessend auch 
noch in Bezug zueinander beurteilt: 

• Massnahmen, welche bezüglich Erreichbarkeitsgewinn sowohl zwi-
schen Metropolitanräumen und als auch innerhalb des MR Zürich als 
prioritär beurteilt werden, sind "AAA"-Massnahmen.  

• Massnahmen, die nur entweder für Erreichbarkeitsverbesserungen zwi-
schen Metropolitanräumen oder für Erreichbarkeitsverbesserungen in-
nerhalb des MR Zürich prioritär sind, sind "AA"-Massnahmen. 

• Sekundäre Massnahmen, die sowohl zwischen Metropolitanräumen als 
auch innerhalb des MR Zürichs zu Erreichbarkeitsverbesserungen füh-
ren werden "A"-Massnahmen. 

• Alle übrigen sekundären Massnahmen aus der Klassierung nach Ebe-
nen führen entweder nur zwischen den Metropolitanräumen oder nur 
innerhalb des MR Zürichs zu Erreichbarkeitsverbesserungen und sind 
deshalb den "B"-Massnahmen zuzuordnen. 

• "AAA"- und "AA"-Massnahmen werden als Schlüsselvorhaben 
bezeichnet. 

Diese Vereinigung der Prioritäten je Projektebene führt zu folgender Klas-
sierung der Schienen-Massnahmen: 

"AAA"-Massnahmen Schiene 

• Brüttenertunnel (inkl. weiterer notwendiger Begleitmassnahmen für 
den Viertelstundentakt Zürich – Flughafen – Winterthur wie beispiels-
weise eine Wendeanlage in Bassersdorf) 

• Zimmerbergbasistunnel II (inkl. weiterer notwendiger Begleitmassnah-
men für den Viertelstundentakt Zürich – Zug / Luzern wie beispielswei-
se das vierte Gleis zwischen Baar und Zug und Ausbauten an den Kno-
ten Zug und Luzern)  

"AA"-Massnahmen Schiene 

• Heitersbergbahntunnel II (inkl. weiterer notwendiger Begleitmassnah-
men für den Viertelstundentakt Zürich – Basel / Bern / Aarau wie bsp. 
die 3. Doppelspur im Limmattal oder Ausbauten Richtung Basel) 

• Ausbauten Basel: 3. und 4. Gleis zwischen Badischem Bahnhof und 
Landesgrenze CH/D sowie 2. Rheinbrücke 

• Ausbau Bahnhof Stadelhofen (inkl. Riesbachtunnel Zürich und An-
schluss Zürichbergtunnel und weiterer notwendiger Begleitmassnah-
men, um die Wirkung in die Korridore nach Winterthur, Uster und 
Rapperswil-Jona weiterzugeben) 

Gemeinsame Beurteilung der 

Prioritäten je Projektebene 

Klassen 

Schlüsselvorhaben  

Schiene  
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Bei den Strassen-Massnahmen für die Vereinigung zu den folgenden 
Schlüsselvorhaben: 

"AAA"-Massnahmen Strasse  

• 6-Spur-Ausbau Nordumfahrung Zürich 

• Glattalautobahn 

• Stadttunnel Zürich  

"AA"-Massnahmen Strasse  

• Heitersbergstrassentunnel 

 

Die "A"- und "B"-Massnahmen sind für Schiene und Strasse im Anhang 
A4 aufgeführt.  

Diese Einteilung in "AAA"-/"AA"-/"A"- und "B"-Massnahmen bei Schiene 
und Strasse bleibt unverändert, wenn bei der Ermittlung des Erreichbar-
keitsgewinns entweder die Fahrzeit resp. Reisezeit oder die Taktverdich-
tung resp. di Distanz im Sinne einer Sensitivitätsprüfung doppelt gewichtet 
wird. 

Diese provisorische Liste der Schlüsselvorhaben wird dem Metropolitanrat 
und der Metropolitankonferenz im Frühjahr 2010 erstmals vorgelegt. Die 
Schienen-Massnahmen werden beschlossen, die Strassen-Massnahmen 
vorerst zur Kenntnis genommen (siehe auch Kapitel 6). 

Schlüsselvorhaben  

Strasse 

Sensitivitätsanalyse 

Beschluss resp. Kenntnis- 

nahme durch MR und MK 
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5 Konsolidierung der Liste der Schlüs-
selvorhaben 

5.1 Korridoruntersuchungen Schiene / Strasse 

Für die beiden Korridore, in denen sowohl ein Schlüsselvorhaben der 
Schiene als auch eines der Strasse liegt, werden die Wechselwirkungen 
zwischen Schiene und Strasse ermittelt. Dies betrifft den Heitersberg (Hei-
tersbergbahn- und -strassentunnel) und den Korridor Glattal - Winterthur 
(Brüttenertunnel und Glattalautobahn). Die Metropolitankonferenz will sich 
beim Bund nicht für Parallelausbauten auf zwei Verkehrsträgern einsetzen, 
sofern diese weitgehend denselben Verkehrsbeziehungen dienen, sondern 
sich auf das wirkungsvollere Vorhaben konzentrieren. Für diesen Entscheid 
sind Grundlagen zu den Wechselwirkungen des Schienenvorhabens auf die 
Strasse, resp. des Strassenvorhabens auf die Schiene notwendig. Dazu 
werden quantitative Untersuchungen im Nationalen Personenverkehrsmo-
dell (NPVM) gemacht. Basierend darauf wird beurteilt, inwieweit die Nutzer 
der neuen Infrastrukturvorhaben auf Schiene und Strasse dieselben 
Wunschlinien haben und ob diese die für den Metropolitanraum relevanten 
Verbindungen betreffen. 

5.1.1 Beurteilungsmethode und Ergebnisse 

Die notwendigen Auswertungen zur Beurteilung der Wechselwirkungen 
werden im NPVM für den Zustand 2030 durchgeführt. Bei der Strasse wer-
den die neuen Netzelemente Heitersbergstrassentunnel und Glattalauto-
bahn im Netz ergänzt und die Wunschlinien darauf umgelegt. Somit wer-
den die Verkehrsverlagerungen aufgrund der neuen Infrastrukturen sicht-
bar. Bei der Schiene ist hingegen nicht mit relevanten Verlagerungen auf-
grund der Ausbauten und Angebotsverbesserungen zu rechnen, stattdes-
sen vielmehr mit einer absoluten Änderung der Verkehrsnachfrage19). 

Mit einer Spinnenanalyse werden alle Fahrten bestimmt, welche über den 
Querschnitt mit der neuen Verkehrsinfrastruktur führen. Dann wird ausge-
wertet, welcher Anteil der Nachfrage auf dem betreffenden Abschnitt A- 
und B-Relationen zuzuordnen ist. Zum Vergleich zwischen Schiene und 

 

19) Es wird eine absolute Zunahme der Nachfrage aufgrund der neuen Infrastrukturen um 10% ange-
nommen. Um den Vergleich zwischen Strasse und Schiene in Bezug auf die im Jahr 2030 transpor-
tierten Personen pro Tag machen zu können, wird im motorisierten Individualverkehr ein Beset-
zungsgrad von 1.2 hinterlegt (ungefährer Mittelwert Arbeitswege, Ausbildung und geschäftliche 
Tätigkeiten gem. Mikrozensus 2005). 

Keine Konkurrenzierung  

von Ausbauvorhaben 

Anwendung NPVM  

für das Jahr 2030 

Anzahl Fahrten im  

relevanten Querschnitt  
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Strasse wird auch jeweils die Anzahl der transportierten Personen angege-
ben. 

 

Zur Beurteilung der Wirkungen der Vorhaben werden Verkehrsströme auf 
drei verschiedenen Ebenen ausgewertet und verglichen (siehe Abbildung 
12): 

• Zwischen Metropolitanräumen Schweiz / Europa, unterschieden 
nach A-Relationen und B-Relationen  

• Innerhalb Metropolitanraum Zürich, unterschieden nach A-
Relationen, B-Relationen, C-Relationen und übrigen Relationen, welche 
ihr Ziel und/oder ihre Quelle nicht in einem der untersuchten Zentren 
haben aber gleichwohl innerhalb des Metropolitanraums unterwegs 
sind (z.B. Knonau – Bülach oder Knonau - Winterthur). Diese werden 
im Folgenden als D-Relationen bezeichnet. 

• Übrige Beziehungen, unterschieden nach solchen, welche nur Ziel 
oder Quelle ausserhalb des Metropolitanraums haben (z.B. Olten – Zü-
rich oder Olten – Knonau) und solchen, die Ziel und Quelle ausserhalb 
des Metropolitanraums haben (z.B. Olten – Glarus) 

Die Addition der Verkehrsbelastungen auf allen drei Ebenen ergibt die ge-
samte Verkehrsnachfrage auf dem betreffenden Abschnitt, resp. die Antei-
le der einzelnen Verkehrsströme je Relation summieren sich zu 100%. 

 

A-Relationen

B-Relationen

zwischen Zentren innerhalb MR Zürich (A-Relationen)

zwischen Zentren innerhalb MR Zürich (C-Relationen)

zwischen Zentren innerhalb MR Zürich (B-Relationen)

übrige Relationen innerhalb MR Zürich

Zwischen Metropolitanräumen Innerhalb Metropolitanraum Zürich

Übrige Beziehungen

mit Ziel oder Quelle innerhalb MR

mit Ziel und Quelle ausserhalb MR

Abbildung 12:  
Ausgewertete Verkehrsströme 

Verkehrsanteile 
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Ergebnisse Heitersberg 

Für den Korridor Heitersberg ermitteln sich in Bezug auf diese Verkehrs-
ströme die folgenden Anteile und absoluten Nachfragen (Zahlen gerundet): 

Ebene Schiene Strasse 

zwischen Metropolitanräumen 
Schweiz / Europa 

15% auf A-Relationen 
(v.a. Zürich – Basel) 

24% auf B-Relationen  
(v.a. Zürich – Bern) 

∑=39% (41'000 Personen) 

13% auf A-Relationen 
(v.a. Zürich – Basel) 

9% auf B-Relationen 
(v.a. Zürich – Bern) 

∑=22% (21'000 Personen) 

innerhalb Metropolitanraum Zürich 0% auf A-Relationen 
3% auf B-Relationen 
(v.a. Zürich – Aarau) 
1% auf C-Relationen 
9% auf D-Relationen 

∑=13% (14'000 Personen) 

0% auf A-Relationen 
1% auf B-Relationen 
(v.a. Zürich – Aarau) 
2% auf C-Relationen 
18% auf D-Relationen 

∑=21% (20'000 Personen) 

übrige Beziehungen  

- mit Ziel oder Quelle innerhalb MR 
- mit Ziel und Quelle ausserhalb MR 

 
41% (43'000 Personen) 
7% (7'000 Personen) 

 
49% (46'000 Personen) 
8% (6'000 Personen) 

Gesamte Verkehrsnachfrage pro Tag 105'000 Personen 93'000 Personen 

Die Bahn transportiert täglich mehr Personen im Korridor Heitersberg als 
die Strasse. Zwischen den Metropolitanräumen dient sowohl der Heiters-
bergbahn- als auch der -strassentunnel zu einem erheblichen Anteil der A-
Relation Zürich – Basel (15%, resp. 13% des Aufkommens) und der B-
Relation Zürich – Bern (24%, resp. 9% des Aufkommens). Der Verkehrsan-
teil der von den neuen Tunnels profitierenden B-Relation Zürich – Bern ist 
bei der Schiene mehr als doppelt so hoch wie bei der Strasse.  

Innerhalb des Metropolitanraums Zürich gibt es keine A-Relationen, welche 
von diesen neuen Infrastrukturen profitieren würden. Der Verkehrsanteil 
der B-Relation Zürich – Aarau ist sowohl auf Schiene als auch Strasse sehr 
gering. Der grösste Teil des Binnenverkehrs des Metropolitanraums Zürich 
(9%, resp. 18%) hat Ziel und/oder Quelle zwar innerhalb des Metropolitan-
raums, aber ausserhalb eines relevanten Zentrums. 

Fast die Hälfte (Schiene: 48%) resp. mehr als die Hälfte (Strasse: 57%) der 
Personen verkehren nicht auf den untersuchten Relationen zwischen Met-
ropolitanräumen und Zentren und auch nicht innerhalb des Metropolitan-
raums. Sie führen entweder von übrigen Gebieten in die Zentren oder Met-
ropolitanräume (Schiene: 41%, Strasse: 49%) oder sie finden ausschliess-
lich zwischen den übrigen Gebieten statt (8% resp. 7%). 

Vergleich zwischen den 

Metropolitanräumen 

Vergleich innerhalb des 

Metropolitanraums Zürich 

Vergleich auf übrigen 

Beziehungen 
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Ergebnisse Glattal – Winterthur 

Für den Korridor Glattal ergeben sich in Bezug auf die Verkehrsströme die 
folgenden Anteile und absoluten Nachfragen (Zahlen gerundet): 

Ebene Schiene Strasse 

zwischen Metropolitanräumen 
Schweiz / Europa 

3% auf A-Relationen 

2% auf B-Relationen 

∑=5% (3'000 Personen) 

1% auf A-Relationen 

1% auf B-Relationen 

∑=2% (2'000 Personen) 

innerhalb Metropolitanraum Zürich 24% auf A-Relationen 
(v.a. Zürich – Winterthur) 

6% auf B-Relationen 
(v.a. von/nach Winterthur 
und Frauenfeld) 
2% auf C-Relationen 
7% auf D-Relationen 

∑=39% (23'000 Personen) 

17% auf A-Relationen 
(v.a. Glow – Winterthur) 

4% auf B-Relationen 
(v.a. von/nach Winterthur) 
 
6% auf C-Relationen 
30% auf D-Relationen 

∑=57% (45'000 Personen) 

übrige Beziehungen 

- mit Ziel oder Quelle innerhalb MR 
- mit Ziel und Quelle ausserhalb MR 

 
50% (29'000 Personen) 
6% (4'000 Personen) 

 
32% (25'000 Personen) 
9% (7'000 Personen) 

Gesamte Verkehrsnachfrage pro Tag 59'000 Personen 79'000 Personen 

Im Korridor Glattal - Winterthur verkehren im Jahr 2030 auf der Strasse 
absolut betrachtet pro Tag mehr Personen als mit der Bahn. Die Bedeutung 
für Relationen zwischen Metropolitanräumen ist relativ gering.  

Die Schienen- resp. Strassen-Ausbauten zwischen Glattal und Winterthur 
dienen primär den Verbindungen innerhalb des Metropolitanraums, und 
zwar insbesondere den A-Relationen zwischen Zürich und Winterthur und 
zwischen Glattal und Winterthur. Bei der Schiene profitiert in erster Linie 
der Verkehr zwischen Zürich und Winterthur (24%), während die Glattal-
autobahn vor allem für den Verkehr zwischen dem Glattal und Winterthur 
Erreichbarkeitsverbesserungen bringt (17%). Profitierende B- und C-
Relationen von und nach Winterthur, Frauenfeld und Wil haben einen ge-
ringen Anteil am Gesamtaufkommen. Bei der Schiene ist auch der Anteil 
der profitierenden übrigen Relationen gering (7%), bei der Strasse im Ge-
gensatz dazu mit 30% bedeutend höher. 

Im Schienenkorridor haben mehr als die Hälfte der Personen (56%) ihr Ziel 
und/oder ihre Quelle ausserhalb der Zentren und Metropolitanräumen. Bei 
der Strasse liegt der Anteil der übrigen Beziehungen mit 41% etwas tiefer. 
Sie führen entweder von übrigen Gebieten in die Zentren oder Metropolit-
anräume (Schiene: 50%, Strasse: 32%) oder sie finden ausschliesslich zwi-
schen den übrigen Gebieten statt (Schiene: 6%, Strasse: 9%). 
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5.1.2 Folgerungen für die Schlüsselvorhaben Verkehr 

Oberstes Ziel der Schlüsselvorhaben ist aus Sicht der Metropolitankonfe-
renz die Verbesserung der Erreichbarkeit zwischen Metropolitanräumen 
und Zentren. Die Schlussfolgerungen der obigen Auswertungen müssen 
sich demnach an dieser Vorgabe orientieren. Daher ist zu beurteilen, wel-
ches Schlüsselvorhaben (Strasse oder Schiene) im entsprechenden Korridor 
die grössten Erreichbarkeitsverbesserungen bringt. Ausschlaggebend dabei 
ist der Anteil des Verkehrs auf Zentren-Zentren- oder Metropolitanraum-
Metropolitanraum-Verbindungen am Gesamtverkehrsaufkommen. 

Dieser Anteil ist im Korridor Heitersberg auf der Schiene bedeutend grösser 
als auf der Strasse (43% gegenüber 25%20)). Ein neuer Heitersbergstrassen-
tunnel würde die Erreichbarkeit also grösstenteils auf dispersen Verbindun-
gen zwischen Gebieten verbessern, welche ausserhalb der betrachteten 
Zentren und Metropolitanräumen liegen. Ausserdem konkurrenziert die 
Wirkung des Strassentunnels direkt diejenige des Bahntunnels auf den 
wichtigen Verbindungen zwischen Zürich und Basel sowie Bern. Es ist zu-
dem zu befürchten, dass ein isolierter Ausbau der Strasse auf diesem Korri-
dor zu weiteren Engpässen vor und nach dem Heitersbergstrassentunnel 
führen würde. Der Heitersbergstrassentunnel wird daher nicht in die Liste 
der definitiven Schlüsselvorhaben Strasse aufgenommen. 

Im Korridor Glattal-Winterthur ist der Anteil der Verbindungen zwischen 
Metropolitanräumen und Zentren allgemein tiefer als beim Heitersberg 
(37% resp. 28%). Dies kommt daher, dass in diesem Korridor grundsätz-
lich mehr Binnenverkehr des Metropolitanraums Zürich verkehrt als beim 
Heitersberg. Da der Verkehrsanteil von Zentren-Zentren- oder Metropolit-
anraum-Metropolitanraum-Verbindungen auf Schiene und Strasse nicht 
bedeutend voneinander abweicht und mehrere wichtige Verbindungen von 
den beiden Vorhaben profitieren, ist aus Sicht des Metropolitanraums die 
Realisierung beider neuer Infrastrukturen zwischen dem Glattal und Win-
terthur opportun (geringe Konkurrenzierung). Aus diesem Grund erscheint 
es als gerechtfertigt, die Glattalautobahn und den Brüttenertunnel in die 
definitive Liste der Schlüsselvorhaben aufzunehmen. 

 

 

 

20) Summe der Verkehrsanteile aller profitierender A-, B- und C-Relationen. 
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5.2 Abgleich mit verkehrspolitischen Programmen 

Der Bund plant die künftige Entwicklung der Bahn- und Nationalstras-
seninfrastruktur in der Schweiz. Mit Bahn 2030 sollen Engpässe im Schie-
nennetz, mit dem Programm Engpassbeseitigung (PEB) solche auf den Na-
tionalstrassen beseitigt werden. Der ergänzte Netzbeschluss zu den Natio-
nalstrassen (NEB) soll zudem die Übernahme von bisher kantonalen Stras-
sen in das Netz des Bundes regeln. Die Botschaften zu Bahn 2030 und NEB 
befinden sich zurzeit in Erarbeitung, weshalb zum jetzigen Zeitpunkt noch 
keine gesicherten Programme verfügbar sind. Das Programm Engpassbesei-
tigung der ersten Generation ist hingegen schon verabschiedet (Modul 1) 
und soll daher mit den identifizierten Schlüsselvorhaben Strasse abgegli-
chen werden.  

Aufgrund der Tatsache, dass die "Schienen-Ausbauten Basel" für den Met-
ropolitanraum Zürich als Schlüsselvorhaben identifiziert wurden, muss auch 
das Gespräch mit den entsprechenden Vertretern dieser Kantone gesucht 
werden, um den Inhalt dieser Massnahmen abzustimmen. 

5.2.1 Programm Engpassbeseitigung 

Auf den 1. Januar 2008 hat der Bundesrat das Infrastrukturgesetz (IFG) in 
Kraft gesetzt. Darin sind 5.5 Milliarden Franken für die Beseitigung von 
Engpässen auf den Nationalstrassen reserviert. Die Botschaft zum IFG sieht 
vor, diese Mittel für Fahrstreifenergänzungen an bestehenden Natio-
nalstrassen mit einer Länge von mindestens zwei Kilometern einzusetzen. 
Die Botschaft zum Programm zur Beseitigung von Engpässen im Natio-
nalstrassennetz (PEB) vom November 2009 zeigt auf, welche Abschnitte 
auf dem Nationalstrassennetz in Zukunft stark überlastet sein werden und 
im Umfang der verfügbaren finanziellen Mittel ausgebaut werden können.  

Das vom Parlament bereits beschlossene Modul 1 umfasst dringende und 
gut beurteilte Projekte zur Behebung der gravierendsten Engpässe. Sie sind 
planerisch bereits weit fortgeschritten und werden innerhalb der kommen-
den vier Jahre voraussichtlich Baureife erlangen. Die Module 2 und 3 um-
fassen weitere, gut beurteilte Projekt, die in den weiteren Planungen ver-
tieft untersucht werden sollen. Sie werden bis zur nächsten Programmbot-
schaft im Jahr 2013 konkretisiert, erneut beurteilt und der Bundesver-
sammlung zum Beschluss vorgelegt. Die Priorität der Projekte im Modul 2 
stuft der Bundesrat aus heutiger Sicht etwas höher ein als jene im Modul 3. 
Sie sind zusammen mit den Projekten aus dem Modul 1 mit den verfügba-
ren finanziellen Mitteln zu realisieren. Definitiv zurückgestellt werden Pro-
jekte aus dem Modul 4. 

Berücksichtigung von 

Bundesprogrammen 

Abstimmung mit 

Metropolitanraum Basel 

5.5 Mio. CHF für 

Engpassbeseitigung auf 

Nationalstrassen 

Zuordnung der Projekte  

zu vier Modulen 
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Obwohl der Metropolitanraum Zürich mit den identifizierten Schlüsselvor-
haben primär ein anderes Ziel verfolgt als der Bund mit dem Programm 
Engpassbeseitigung, wird ein Abgleich der Massnahmen vorgenommen. 
PEB beinhaltet auf dem Gebiet des Metropolitanraums Zürich die folgen-
den Projekte zur Beseitigung von Engpässen auf den Nationalstrassen vor: 

Modul 1: 
(beschlossen)

• A1, 6-Spur-Ausbau Nordumfahrung Zürich 

• A4, 8-/6-Spur-Ausbau Blegi – Rütihof  

Modul 2: • A1, 6-Spur-Ausbau Umfahrung Winterthur (Töss bis 
Oberwinterthur) 

• A4, 4-Spur-Ausbau Andelfingen – Winterthur Nord 

Modul 3: • A1, 8-Spur-Ausbau Wettingen bis Dietikon 

• A1, 6-Spur-Ausbau Aarau Ost bis Birrfeld 

• A14, 6-Spur-Ausbau Emmen Nord bis Buchrain 

• A12, dritte Röhre Sonnenbergtunnel resp. Bypass Lu-
zern kurz 

• A4, zweite Röhre Fäsenstaubtunnel 

Weitere Projekte zur Engpassbeseitigung wurden vom Bundesamt für 
Strassen untersucht, aufgrund ihrer Wirkung aber dem Modul 4 zugeord-
net und zurückgestellt. Im Metropolitanraum Zürich handelt es sich dabei 
z.B. um den Ausbau der A3 auf dem Abschnitt Zürich Süd bis Richterswil. 

In der Gesamtschau des Bundes wurden auch Projekte beurteilt, welche 
eine Entlastung auf stark überlasteten Nationalstrassenabschnitten bringen, 
aufgrund der Einschränkung des IFG aber nicht aus dem Infrastrukturfonds 
finanziert werden können, da es sich nicht um Fahrstreifenergänzungen 
handelt (z.B. Glattalautobahn oder Stadttunnel Zürich). 

Bei der Erstellung der Massnahmenliste in der Projektphase 1 (vgl. Kapitel 
3.2.1.) wurden die PEB-Projekte einbezogen. Aufgrund der Methodik steht 
aber die Verbesserung der Erreichbarkeit und nicht die Engpassbeseitigung 
im Vordergrund, dabei insbesondere die Verkürzung der Fahrzeit und Dis-
tanz. Bezüglich dieses primären Ziels der Erreichbarkeitsverbesserung wer-
den die Projekte folgendermassen beurteilt: 

• A1, 6-Spur-Ausbau Nordumfahrung Zürich: "AAA"-Massnahme, 
eine der prioritären Massnahmen des Metropolitanraums Zürich. Vom 
Parlament bereits beschlossen, da im PEB-Modul 1. 

• A4, 6-/8-Spur-Ausbau Blegi – Rütihof: Aufgrund der Triage ausge-
schlossen, da Bestandteil des Konjunkturprogramms und Baubeginn 
bereits 2009 erfolgt. 

• A1, 6-Spur-Ausbau Umfahrung Winterthur: "A"-Massnahme. Der 
Ausbau der Umfahrung Winterthur bringt zwar einen relevanten Er-

PEB-Projekte Modul 1-3 im 

Metropolitanraum Zürich 

Modul 4 zurückgestellt 

Zusätzliche Projekte 

PEB-Projekte in  

Portfolio enthalten 
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reichbarkeitsgewinn, es profitieren davon jedoch nur zwei A-Relationen 
zwischen Metropolitanräumen (Zürich – München und Zürich – Stutt-
gart) und keine innerhalb des MR Zürich. Innerhalb des Metropolitan-
raums betrifft die Umfahrung Winterthur sechs B-Relationen. 

• A4, 4-Spur-Ausbau Andelfingen – Winterthur Nord: "A"-
Massnahme. Erreichbarkeitsgewinn gering und nur für ganz wenige A- 
und B-Relationen. 

• A1, 8-Spur-Ausbau Wettingen bis Dietikon: "A"-Massnahme. Rela-
tiv viele der relevanten A- und B-Relationen zwischen Metropolitan-
räumen führen über diesen Abschnitt der Nationalstrasse. Der Erreich-
barkeitsgewinn wird jedoch tiefer eingeschätzt als beim Ausbau der 
Nordumfahrung Zürich. 

• A1, 6-Spur-Ausbau Aarau Ost bis Birrfeld: "A"-Massnahme. Analog 
zum Abschnitt Wettingen bis Dietikon führen zwar einige relevante A- 
und B-Relationen über diesen Nationalstrassenabschnitt, der Erreich-
barkeitsgewinn wird jedoch als relativ gering eingeschätzt. 

• A14, 6-Spur-Ausbau Emmen Nord bis Buchrain: "A"-Massnahme. 
Einerseits sind nur sehr wenige A- und B-Relationen von diesem Aus-
bau betroffen, andererseits wird der Erreichbarkeitsgewinn durch den 
Ausbau als sehr gering eingeschätzt.  

• A2/14, Bypass Luzern 2 Röhren: "A"-Massnahme. Analog zum Aus-
bau Luzern Nord, aber der Erreichbarkeitsgewinn kommt noch weniger 
A- und B-Relationen zu Gute. 

• A4, zweite Röhre Fäsenstaubtunnel: "A"-Massnahme. Der Ausbau 
der A4 in Schaffhausen betrifft nur ganz wenige A- und B-Relationen, 
zudem wird der Erreichbarkeitsgewinn als sehr gering eingeschätzt. 

Die teilweise unterschiedliche Einschätzung der Projekte liegt einerseits in 
der abweichenden Zielvorgabe und andererseits in einer grundlegend an-
deren Beurteilungsmethodik begründet. Im Programm Engpassbeseitigung 
wurde eine erweiterte Kosten-Nutzen-Untersuchung in Anlehnung an 
NISTRA durchgeführt. Bei der Identifikation der Schlüsselvorhaben wird 
untersucht, welche Relationen aus Sicht des Metropolitanraums wichtig 
sind und wie gross die Verbesserung der Erreichbarkeit zwischen Zentren 
oder Metropolitanräumen durch die Massnahme ist. 

Umgekehrt soll auch aufgezeigt werden, warum die übrigen "AAA"-, 
"AA"- und "A"-Massnahmen in PEB nicht untersucht wurden: 

• "AAA"-Massnahme Glattalautobahn: Keine Fahrstreifenergänzung. 
Die PEB-Botschaft schlägt aber vor, dieses Projekt weiter zu verfolgen. 
Die Finanzierung wäre allerdings ausserhalb des IFG zu regeln. Zurzeit 
wird eine Projektstudie im Auftrag des ASTRA bearbeitet, welche ver-
schiedene Varianten der Engpassbeseitigung im Raum Glattal-
Winterthur untersucht.  

Verschiedene Ziele und 

unterschiedliche Beurteilung 

Schlüsselvorhaben,  

aber keine PEB-Projekte 
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"AAA"-Massnahme Stadttunnel: Keine Fahrstreifenergänzung. Die 
PEB-Untersuchungen kommen zum Schluss, dass der Stadttunnel nicht 
genug Entlastung auf den kritischen Abschnitten der Nationalstrasse 
bringt. Er wurde in PEB deshalb zurückgestellt. 

• "AA"-Massnahme Heitersbergstrassentunnel: Keine Fahrstreifener-
gänzung. Die PEB-Untersuchungen kommen zudem zum Schluss, dass 
der Heitersbergstrassentunnel isoliert umgesetzt nicht genug Entlas-
tung auf den kritischen Abschnitten der Nationalstrasse bringt. Er wur-
de in PEB deshalb zurückgestellt. 

• "A"-Massnahme 8-Spur-Ausbau A1, Dietikon bis Limmattaler-
kreuz: Wurde bei PEB nicht als eigenständiges Massnahme untersucht. 

• "A"-Massnahme Oberlandautobahn: keine Nationalstrasse (NEB: 
Übernahme der bestehenden Strasse in das Nationalstrassennetz vor-
gesehen) 

• "A"-Massnahme Hirzeltunnel: keine Nationalstrasse (NEB: Übernahme 
der bestehenden Strasse über den Hirzel in das Nationalstrassennetz 
vorgesehen)  

• "A"-Massnahme Waidhaldetunnel Zürich: keine Nationalstrasse 

Auch zwischen den als "B"-Massnahmen eingestuften Vorhaben und dem 
Programm Engpassbeseitigung gibt es Überschneidungen. Es handelt sich 
insbesondere um Engpassbeseitigungsprojekte ausserhalb des Gebietes des 
Metropolitanraums Zürich (z.B. Spurausbauten der A1 im Raum Bern, St. 
Gallen, Lausanne und Genf). Diese dienen ausschliesslich den A- und B-
Relationen zu benachbarten Metropolitanräumen in der Schweiz und im 
Ausland und sind daher gemäss Methodik aufgrund der fehlenden Wir-
kung innerhalb des MR Zürichs nicht als "A"-Projekte eingestuft. 

Die Liste der Schlüsselvorhaben Strasse wird aufgrund des Abgleichs mit 
PEB nicht angepasst. Eine Ergänzung um die PEB-Projekte der Module 1 
und 2 (finanzierter Bedarf) würde zu einer Vermischung von unterschiedli-
chen Ansätzen und Zielen führen. Stattdessen werden die beiden noch 
nicht beschlossenen Spurausbauten im Modul 2 (A1, Umfahrung Win-
terthur, und A4, Andelfingen – Winterthur Nord) ergänzend zu den Schlüs-
selvorhaben als prioritäre Massnahmen erwähnt. Es wird darauf hingewie-
sen, dass die Metropolitankonferenz neben den Erreichbarkeitsverbesse-
rungen zwischen Metropolitanräumen resp. Zentren auch ein grosses Inte-
resse an der Realisierung der Projekte zur Engpassbeseitigung auf ihrem 
Gebiet hat und deren Umsetzung durch den Bund unterstützt. 

 

  

 

Folgerungen für die 

Schlüsselvorhaben 



39 

 

5.2.2 Ergänzung Netzbeschluss 

In der Vernehmlassungsvorlage zur Anpassung des Bundesbeschlusses über 
das Nationalstrassennetz (NEB) vom Juli 2008 hat der Bundesrat die Auf-
nahme von rund 400 Kilometer bestehender Strassen ins Nationalstrassen-
netz vorgeschlagen. Dabei geht es vorerst um die Übernahme bestehender 
Strassen in die Kompetenz des Bundes und nicht um konkrete Projekte auf 
den entsprechenden Verbindungen. Auf Gebiet des Metropolitanraums 
Zürich handelt es sich um die folgenden Abschnitte des heutigen Kantons-
strassennetzes: 

• H338, (Hirzel) Baar – Wädenswil 

• A53, Brüttisellen – Wetzikon – Rüti – Rapperswil – Reichenburg 

• H5, Aarau – Aarau Ost 

• H15, Schaffhausen – Thayngen (anstelle der bisherigen Nationalstrasse 
A4 zwischen Schaffhausen und Bargen) 

Aus der im vorgängigen Kapitel 4.5 beschriebenen Priorisierung der Stras-
sen-Massnahmen geht kein prioritäres Vorhaben auf diesen Abschnitten 
hervor. Da es sich nicht um ein Ausbauprogramm handelt, ist ein Abgleich 
der prioritären Massnahmen mit NEB nicht erforderlich. 

5.2.3 Metropolitanraum Basel 

Im Abstimmungsgespräch mit den Vertretern der Kantone BS, BL und AG 
werden der Planungsstand der von der Metropolitankonferenz als Schlüs-
selvorhaben bezeichneten Schienen-Massnahmen "Ausbauten Basel" so-
wie die Begleitmassnahmen für das mit dem Heitersbergbahntunnel II an-
gestrebte Angebot thematisiert. Diese Abstimmung führte zu folgenden 
Anpassungen an den Schlüsselvorhaben: 

• "AA"-Massnahme Schiene "Ausbauten Basel": Die unter diesem 
Begriff subsummierten Projekte 3./4. Gleis zwischen dem Badischen 
Bahnhof und der Grenze CH/D sowie die 2. Rheinbrücke sind bereits 
beschlossen (3./4. Gleis finanziert durch Deutschland) resp. bereits im 
Bau (2. Rheinbrücke) und damit nicht mehr als Schlüsselvorhaben zu 
bezeichnen. 

• "AA"-Massnahme Schiene "Heitersbergbahntunnel II": Ein Viertel-
stunden-Takt zwischen Zürich und Basel ist ohne einen dritten Ju-
radurchstich aufgrund bestehender Engpässe nicht realisierbar. Aus 
diesem Grund müssen bei der Massnahme "Heitersbergbahntunnel II" 
die Ausbauten Richtung Basel bei den Begleitmassnahmen ergänzt 
werden. Zudem sind neben dem dritten Juradurchstich auch Kapazi-
tätsausbauten am Knoten Basel erforderlich (Zufahrt und Ostkopf). Die-
se werden unter dem Begriff "Ausbauten Knoten Basel" subsummiert 
und ebenfalls als Begleitmassnahme aufgeführt. 
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5.3 Festlegung Schlüsselvorhaben 

Aufgrund der Priorisierung der Massnahmen über beide Projektebenen 
(Kapitel 4.5.2) und unter Berücksichtigung der Anpassungen aus der Ab-
stimmung Schiene / Strasse und dem Abgleich mit dem Bund resp. dem 
Metropolitanraum Basel werden die Schlüsselvorhaben Verkehr gemäss 
den folgenden beiden Kapiteln definitiv festgelegt. Bei der Schiene sind 
neben der eigentlichen Massnahme auch die angestrebten Wirkungen auf 
den beiden Projektebenen sowie die Begleitmassnahmen zur Erreichung 
dieser Ziele aufgeführt. Bei der Strasse sind zusätzliche Hinweise zur Ab-
stimmung mit dem Programm Engpassbeseitigung angebracht. 

Diese Priorisierung bedeutet selbstverständlich nicht, dass die nicht als 
Schlüsselvorhaben aufgeführten Projekte keine positiven Auswirkungen auf 
das Verkehrssystem und die Regionen im Metropolitanraum Zürich haben. 
Sie können ebenfalls zu erwünschten Erreichbarkeitsverbesserungen füh-
ren, nur nicht im selben Ausmass wie die Schlüsselvorhaben, oder können 
andere Vorteile mit sich bringen. Die Arbeitsgruppe Verkehr lehnt denn 
auch keines der geprüften Vorhaben ab. Es ist den Vereinsmitgliedern un-
benommen, sich für die Realisierung dieser Projekte einzusetzen.  

In dieser Form werden sie im September 2010 zuerst dem Metropolitanrat 
und danach der Metropolitankonferenz vom November 2010 zum Be-
schluss vorgelegt. 

5.3.1 Schlüsselvorhaben Schiene 
 

Massnahme angestrebte Wirkungen 
(1) zwischen Zentren im MR 
(2) Anbindung Metropolitanräume  

Begleitmassnahmen 

Brüttenertunnel (1): Viertelstundentakt Zürich – Flug-
hafen –  Winterthur 

(2): Erreichbarkeitsverbesserungen 
zwischen MR Zürich und Stuttgart, 
München-Augsburg sowie Rhein-Main 

Inkl. aller für die angestrebten Wirkun-
gen notwendigen Begleitmassnahmen 
zwischen Zürich und Winterthur sowie 
in der Ostschweiz 

Zimmerberg-
basistunnel II 

(1): Viertelstundentakt Zürich – Zug – 
Luzern  

(2): Erreichbarkeitsverbesserungen 
zwischen MR Zürich und Milano sowie 
Torino; zusätzlich Entlastungen zwi-
schen MR Zürich und Wien-Bratislava 
sowie Richtung Tourismusregion 
Graubünden. 

Inkl. aller für die angestrebten Wirkun-
gen notwendigen Begleitmassnahmen, 
wie z.B. Ausbauten zwischen Baar und 
Zug oder an den Knoten Zug und Lu-
zern (z.B. Tiefbahnhof Luzern), sowie 
notwendige Massnahmen zur Vermei-
dung von Nachteilen für die Anbindung 
der Ostschweiz an die NEAT 

Ableitung definitive 

Schlüsselvorhaben  
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Heitersberg-
bahntunnel II 

(1): Viertelstundentakt Zürich – Aarau 
und Angebotsverbesserungen Zürich - 
Baden  

(2): Viertelstundentakt Zürich – Basel 
und Zürich – Bern; zusätzlich Erreich-
barkeitsverbesserungen zwischen MR 
Zürich und Bassin Lémanique, Rhein-
Neckar, Rhein-Ruhr, Rhein-Main,  
Bruxelles, Paris sowie Lyon 

Inkl. aller für die angestrebte Wirkung 
notwendigen Begleitmassnahmen, wie 
z.B. Ausbauten im Limmattal, ein neuer 
Juradurchstich und Ausbauten am Kno-
ten Basel für die Angebotsverbesserun-
gen nach Basel und Richtung Deutsch-
land / Frankreich  

Ausbau Bahnhof  
Stadelhofen  

(1): Taktverdichtungen  
S-Bahn Zürich, Erhöhung Stabilität 
Regionalverkehr 

(2): - 

Inkl. aller notwendigen Begleitmass-
nahmen, um die Wirkung gezielt in die 
Zentren Winterthur, Uster und Rap-
perswil-Jona weiterzugeben 

 

5.3.2 Schlüsselvorhaben Strasse 

Massnahme angestrebte Wirkungen 
(1) zwischen Zentren im MR 
(2) Anbindung Metropolitanräume  

Hinweise zu Begleitmass-
nahmen und zur Abstim-
mung mit der Verkehrspoli-
tik des Bundes 

6-Spur-Ausbau 
Nordumfahrung  
Zürich 

(1): Erreichbarkeitsverbesserungen auf sämtli-
chen Ost-West-Beziehungen zwischen den Zen-
tren des MR Zürich 

(2): Erreichbarkeitsverbesserungen zwischen MR 
Zürich und Basel, Bern, Bassin Lémanique sowie 
den MR in Deutschland, Frankreich und Belgien 

Damit die angestrebten Erreichbarkeitsverbesse-
rungen umfassend realisiert werden können, ist 
eine Kombination mit dem Schlüsselvorhaben  
Glattalautobahn angezeigt. 

Inkl. Begleitmassnahmen zur 
Wiederherstellung der Funkti-
onsfähigkeit der Ost-West 
Achse (A1) und Nord-Süd-
Achse (A4) im Raum Win-
terthur 

Bestandteil Programm Eng-
passbeseitigung des Bundes, 
Modul 1 (finanziert aus Infra-
strukturfonds) 

Glattalautobahn (1): Erreichbarkeitsverbesserungen auf sämtli-
chen Ost-West-Beziehungen zwischen den Zen-
tren des MR Zürich 

(2): Erreichbarkeitsverbesserungen zwischen MR 
Zürich und Basel, Bern, Bassin Lémanique sowie 
den MR in Deutschland, Frankreich und Belgien 

Damit die angestrebten Erreichbarkeitsverbesse-
rungen umfassend realisiert werden können, ist 
eine Kombination mit dem Schlüsselvorhaben  
6-Spur-Ausbau Nordumfahrung Zürich ange-
zeigt. 

Inkl. Begleitmassnahmen zur 
Wiederherstellung der Funkti-
onsfähigkeit der Ost-West 
Achse (A1) und Nord-Süd-
Achse (A4) im Raum Win-
terthur 

Netzergänzung zur Behebung 
Engpass zwischen Zürich und 
Winterthur (Finanzierung of-
fen) 
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Stadttunnel Zürich (1): Erreichbarkeitsverbesserungen auf vielen 
Nord-Süd-Beziehungen zwischen den Zentren 
des MR Zürich und der Stadt Zürich 

(2): Erreichbarkeitsverbesserungen zwischen MR 
Zürich und der Tourismusregion Graubünden 
sowie den MR in Italien 

Inkl. Begleitmassnahmen zur 
Verbesserung der Funktions-
fähigkeit der Nord-Süd Achse  

Der Stadttunnel Zürich ist in 
keinem Programm des Bundes 
vorgesehen.  

Daneben dienen auch die vom Bund im Programm Engpassbeseitigung auf 
Nationalstrassen vorgesehenen Projekte der Erreichbarkeitsverbesserung 
zwischen Zentren und Metropolitanräumen. Die Realisierung der beiden 
Ausbauten des Moduls 2 im Metropolitanraum Zürich, für die aus heutiger 
Sicht eine Finanzierung aus dem Infrastrukturfonds vorgesehen ist, erachtet 
die Metropolitankonferenz ebenfalls als prioritär: 

• A1, 6-/8-Spurausbau Umfahrung Winterthur  

• A4, 4-Spurausbau Andelfingen – Winterthur Nord 

5.4 Auswirkungen auf die Siedlungsentwicklung 

Die Priorisierung der Schlüsselvorhaben auf Schiene und Strasse in Phase 1 
und 2 wurde gemäss der vom Metropolitanrat genehmigten Methodik rein 
aufgrund von Überlegungen zur verbesserten Erreichbarkeit vorgenom-
men. Dabei werden alle Massnahmen, welche zu schnelleren Verbindun-
gen und/oder Taktverdichtungen zwischen Metropolitanräumen oder zwi-
schen Zentren des Metropolitanraums Zürich führen resp. die Stabilität auf 
solchen Beziehungen erhöhen, positiv beurteilt. Neue Verkehrsinfrastruktu-
ren, welche die Erreichbarkeit verbessern, tragen immer auch zur Sied-
lungsentwicklung bei. Nicht überall sind solche Impulse erwünscht. 

5.4.1 Beurteilungsmethode und Ergebnisse  

Auf Basis der Raumordnungskonzepte der betroffenen Kantone und der 
harmonisierten Bauzonenstatistik der Schweiz (ARE) wird eine grobe Beur-
teilung vorgenommen, in welchen Gebieten die Erreichbarkeitsverbesse-
rung der Schlüsselvorhaben zu unerwünschten Auswirkungen auf die Sied-
lungsentwicklung führt. Mit Hilfe von Reiszeit-Isochronen und deren pro-
jektbedingten Veränderungen wird die Grösse und Lage von Reserven in 
den Bauzonen abgeschätzt, welche im Einflussbereich der prioritären Vor-
haben liegen und gemäss Raumordnungskonzepten für die Siedlungsent-
wicklung aus übergeordneter Sicht nicht Priorität haben (siehe Abbildung 
13). Diese Flächen sind ein Indikator für den zusätzlichen Siedlungsdruck 
an Lagen, wo dies eher unerwünscht ist, und lassen eine Abschätzung zu, 
welche Auswirkungen der Vorhaben eher problematisch sind. 

PEB-Massnahmen Modul 2 auf 

Gebiet des Metropolitanraums 

Zürich auch prioritär 

Erreichbarkeitsverbesserungen 

können auch negative 

Auswirkungen auf die 

Raumentwicklung haben 
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Brüttenertunnel 

Eine neue Tunnelverbindung zwischen dem Raum Zürich / Glattal und Win-
terthur würde zu grossen Erreichbarkeitsverbesserungen im Metropolitan-
raum Zürich führen, namentlich in den Zentren Zürich, Winterthur, Schaff-
hausen, Frauenfeld und Wil sowie im Glattal. Davon betroffen sind auch 
die Entwicklungsschwerpunkte resp. kantonalen Zentrumsgebiete Ober-
winterthur-Grüze, Winterthur-Zentrum, Frauenfeld-Ost, Neuhausen SIG, 
Herblingertal, Vorderes Mühlental, Wallisellen-Zürich/Dübendorf sowie 
Zürich-Nord. Zudem wird die Erreichbarkeit der ausländischen Metropolre-
gionen Stuttgart, München-Augsburg und Rhein-Main (Frankfurt) verbes-
sert. Mit der Engpassbeseitigung auf der östlichen Zulaufsachse zur Stadt 
Zürich ergeben sich zudem neue Potenziale für die Verdichtung nach in-
nen. 

Neben den Erreichbarkeitsverbesserungen ergeben sich mit dem Bau des 
Brüttenertunnels auch Chancen für die Siedlungsentwicklung in der Ge-
meinde Effretikon. Durch die Führung eines Teils der Züge durch den Brüt-
tenertunnel wird das Gemeindegebiet von den negativen Auswirkungen 
des Bahnverkehrs (Trennwirkung, Lärm, Luftbelastung) teilweise entlastet. 

Beim Brüttenertunnel besteht die Gefahr einer Zersiedelung insbesondere 
für die Umgebung von Winterthur. In Gemeinden, welche mit Umsteigen 
in Winterthur rascher erreichbar werden, wird der Siedlungsdruck voraus-
sichtlich besonders stark zunehmen. Wenn diese gemäss Raumordnungs-
konzept in kritischen Gebieten liegen, dann sind entsprechende Massnah-
men zur Beeinflussung der Siedlungsentwicklung angezeigt. Ergänzend 
dazu ist auch die Angebotsausgestaltung im öffentlichen Verkehr auf eine 
Konzentration der Siedlung auszurichten.  

Zimmerbergbasistunnel II 

Eine neue Tunnelverbindung zwischen den Räumen Zürich und Zug würde 
zu grossen Erreichbarkeitsverbesserungen im Metropolitanraum Zürich 
führen, namentlich in den Zentren Zürich, Zug, Luzern und Arth-Goldau. 
Davon betroffen sind auch die Entwicklungsschwerpunkte Zug-Baar, Rot-
kreuz, Rontal, Luzern-Nord sowie Luzern-Süd. Zudem wird die Erreichbar-
keit der ausländischen Metropolregionen Milano und Torino verbessert. 
Verbindungen in die Tourismusregion Graubünden und nach Wien-
Bratislava profitieren von Entlastungen entlang dem linken Zürichseeufer. 
Mit der Engpassbeseitigung auf der südlichen Zulaufsachse zur Stadt Zürich 
ergeben sich zudem neue Potenziale für die Verdichtung nach innen. 

Neben den Erreichbarkeitsverbesserungen ergeben sich mit dem Bau des 
Zimmerbergbasistunnels II auch Chancen für die Siedlungsentwicklung in 
den Gemeinden zwischen Zürich und Thalwil. Durch die Führung eines Teils 
der Züge durch den Zimmerbergbasistunnel wird das Siedlungsgebiet von 
den negativen Auswirkungen des Bahnverkehrs (Trennwirkung, Lärm) teil-
weise entlastet. 

Chancen 

Risiken 

Chancen 
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Beim Zimmerbergbasistunnel II besteht die Gefahr einer Zersiedelung ins-
besondere für die ländlichen Gebiete der Zentralschweiz. In Gemeinden, 
welche mit Umsteigen in Zug, Rotkreuz oder Luzern rascher erreichbar 
werden, wird der Siedlungsdruck voraussichtlich besonders stark zuneh-
men. Wenn diese gemäss den kantonalen Vorstellungen zur Raumentwick-
lung in bezüglich Zersiedelung kritischen Regionen liegen, dann sind ent-
sprechende Massnahmen zur Beeinflussung der Siedlungsentwicklung an-
gezeigt. Ergänzend dazu ist auch die Angebotsausgestaltung im öffentli-
chen Verkehr auf eine Konzentration der Siedlung auszurichten. 

Heitersbergbahntunnel II 

Eine neue Tunnelverbindung zwischen dem Limmattal und dem Raum 
Mellingen würde zu grossen Erreichbarkeitsverbesserungen im Metropolit-
anraum Zürich führen, namentlich in den Zentren Zürich, Aarau und Ba-
den-Wettingen sowie in Bezug zu den Schweizerischen Metropolitanräu-
men Basel und Bassin Lémanique sowie in die Hauptstadtregion Bern. Da-
von betroffen sind auch die Entwicklungsschwerpunkte Torfeld Süd, Ba-
den-Nord, Dättwil, sowie indirekt Spreitenbach und Dietikon. Zudem wird 
die Erreichbarkeit der ausländischen Metropolregionen Stuttgart, Rhein-
Neckar, Rhein-Ruhr, Rhein-Main, Bruxelles, Paris und Lyon verbessert, da 
diese Verbindungen grösstenteils über Basel führen. 

Der Raum Baden könnte mit einem zweiten Heitersbergbahntunnel zudem 
massgeblich vom Güterverkehr auf der Schiene entlastet werden, was zu 
einer Aufwertung der Siedlungsqualität führt. Auch der Regionalverkehr 
würde von der Entlastung profitieren und damit eine weitere Verdichtung 
im urbanen Entwicklungsraum zwischen Baden und Zürich begünstigen. 

Beim Heitersbergbahntunnel II besteht die Gefahr einer Zersiedelung insbe-
sondere für die ländlichen Gebiete im Umfeld der Fernverkehrshaltepunkte 
Lenzburg und Aarau. In Gemeinden, welche mit Umsteigen in Aarau oder 
Lenzburg rascher erreichbar werden, wird der Siedlungsdruck voraussicht-
lich besonders stark zunehmen. Wenn diese gemäss den kantonalen Vor-
stellungen zur Raumentwicklung in bezüglich Zersiedelung kritischen Regi-
onen liegen, dann sind entsprechende Massnahmen zur Beeinflussung der 
Siedlungsentwicklung angezeigt. Ergänzend dazu ist auch die Angebots-
ausgestaltung im öffentlichen Verkehr auf eine Konzentration der Siedlung 
auszurichten. 

Ausbau Bahnhof Stadelhofen 

Ein Ausbau des Bahnhofs Stadelhofen würde zu grossen Erreichbarkeits-
verbesserungen im Regionalverkehr des Metropolitanraums Zürich führen, 
namentlich in den Zentren Zürich, Winterthur, Uster, und in der Agglome-
ration Obersee. Davon profitieren auch die Entwicklungsschwerpunkte 
resp. kantonalen Zentrumsgebiete Wallisellen-Zürich/Dübendorf, Uster und 
Rapperswil-Jona. 

Risiken 

Chancen 

Risiken 

Chancen 
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Beim Ausbau des Bahnhofs Stadelhofen besteht die Gefahr einer Zersiede-
lung insbesondere in den Regionen Oberland, Pfannenstil und in der Um-
gebung von Winterthur. In ländlichen Gemeinden, welche durch Taktver-
dichtungen der S-Bahn besser resp. häufiger erreichbar werden, wird der 
Siedlungsdruck voraussichtlich besonders stark zunehmen. Wenn diese 
gemäss Raumordnungskonzept in Regionen liegen, in denen keine starke 
Siedlungsentwicklung erwünscht ist, dann sind entsprechende Massnah-
men zur Beeinflussung der Siedlungsentwicklung angezeigt. Ergänzend 
dazu sind auch bei der Angebotsausgestaltung im öffentlichen Verkehr 
Massnahmen zu ergreifen, welche eine Konzentration der Siedlung be-
günstigen. 

6-Spur-Ausbau Nordumfahrung Zürich 

Der 6-Spur-Ausbau der Nordumfahrung Zürich würde durch den Abbau 
von täglichen Verkehrsüberlastungen zu Erreichbarkeitsverbesserungen auf 
zahlreichen (Tangential-)Verbindungen innerhalb des Metropolitanraums 
Zürich sowie in Relation zu anderen Metropolitanräumen führen. Nament-
lich in den Zentren Winterthur, Schaffhausen, Wil sowie im Glattal und im 
Limmattal. Davon betroffen sind auch die Entwicklungsschwerpunkte resp. 
Zentrumsgebiete Oberwinterthur-Grüze, Winterthur-Zentrum, Kloten / 
Opfikon, Dübendorf / Wallisellen, Frauenfeld-Ost, Neuhausen SIG, Herblin-
gertal, vorderes Mühlental, Schlieren, Dietikon, Spreitenbach-Süd sowie 
Zürich-Nord. Zudem wird die Erreichbarkeit der in- und ausländischen Met-
ropolregionen aus dem Grossraum Zürich heraus verbessert. 

Mit der Engpassbeseitigung auf der A1 kann zudem der heute bereits exis-
tierende Ausweichverkehr in den Regionen Furttal, Weiningen und Teilen 
der Stadt Zürich wieder zurück auf die Nationalstrasse verlagert werden. 
Mit entsprechenden flankierenden Massnahmen auf dem untergeordneten 
Strassennetz kann dieses Potenzial optimiert und die Siedlungsqualität ver-
bessert werden. 

Mit der Überdeckung im Bereich Katzensee eröffnen sich zudem Aufwer-
tungspotenziale für Siedlung und Landschaft. Zudem sind Lärmschutz-
massnahmen vorgesehen, welche gegenüber heute zu deutlich weniger 
Lärmimmissionen in den Siedlungsgebieten entlang der Nationalstrasse 
führen würden. 

Beim Ausbau der Nordumfahrung besteht die Gefahr einer Zersiedelung 
für viele Regionen im Metropolitanraum Zürich, insbesondere die Regionen 
Limmattal, Mutschellen, Baden-Brugg, Aarau, das Zürcher Ober- und Un-
terland, das Weinland und die Umgebung von Winterthur. In ländlichen 
Gemeinden, welche durch die vor allem in den Spitzenstunden für Pendler 
kürzeren Fahrzeiten besser erreichbar werden, wird der Siedlungsdruck 
voraussichtlich besonders stark zunehmen. Wenn diese gemäss den kanto-
nalen Vorstellungen zur Raumentwicklung in kritischen Gebieten liegen, 
dann sind entsprechende Massnahmen zur Beeinflussung der Siedlungs-

Risiken 

Chancen 

Risiken 
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entwicklung angezeigt. In Abstimmung mit der angestrebten Entwicklung 
sollten Folgeausbauten auf dem untergeordneten Netz zudem nur sehr 
gezielt erfolgen. Ergänzend dazu ist die Verkehrszunahme resp. Modal-
Split-Verschiebung, welche durch den Ausbau der Strasse induziert wird, 
zu reduzieren. Mit geeigneten Massnahmen ist darauf hinzuwirken, dass 
die Nationalstrasse 10 oder 20 Jahre nach dem Ausbau nicht bereits wieder 
überlastet ist, sondern ihre Funktionalität langfristig sichergestellt werden 
kann.  

Glattalautobahn 

Die Glattalautobahn würde durch den Abbau von täglichen Verkehrsüber-
lastungen sowie mit der Realisierung neuer Verbindungen zu Erreichbar-
keitsverbesserungen auf zahlreichen (Tangential-)Verbindungen innerhalb 
des Metropolitanraums Zürich sowie in Relation zu anderen Metropolitan-
räumen führen. Namentlich in den Zentren Winterthur, Schaffhausen, 
Frauenfeld, Wil sowie im Glattal. Davon betroffen sind auch die Entwick-
lungsschwerpunkte resp. Zentrumsgebiete Oberwinterthur-Grüze, Win-
terthur-Zentrum, Kloten / Opfikon, Dübendorf / Wallisellen, Frauenfeld-Ost, 
Neuhausen SIG, Herblingertal, vorderes Mühlental sowie Zürich-Nord. Zu-
dem wird die Erreichbarkeit der in- und ausländischen Metropolregionen 
aus dem Grossraum Zürich heraus verbessert. 

Mit der Engpassbeseitigung auf der A1 kann zudem der heute bereits exis-
tierende Ausweichverkehr im Glattal und in der Flughafenregion wieder 
zurück auf die Nationalstrasse gebracht werden. Mit entsprechenden flan-
kierenden Massnahmen auf dem untergeordneten Strassennetz kann die-
ses Potenzial optimiert und die Siedlungsqualität verbessert werden. 

Beim der Glattalautobahn besteht die Gefahr einer Zersiedelung für viele 
Regionen im Metropolitanraum Zürich, insbesondere das Zürcher Ober- 
und Unterland, das Weinland, das Tösstal und die Umgebung von Win-
terthur. In ländlichen Gemeinden, welche durch die grössere MIV-Kapazität 
im Korridor Zürich – Winterthur besser erreichbar werden, wird der Sied-
lungsdruck voraussichtlich besonders stark zunehmen. Wenn diese gemäss 
den kantonalen Vorstellungen zur Raumentwicklung in kritischen Gebieten 
liegen, dann sind entsprechende Massnahmen zur Beeinflussung der Sied-
lungsentwicklung angezeigt. In Abstimmung mit der angestrebten Ent-
wicklung sollten Folgeausbauten auf dem untergeordneten Netz zudem 
nur sehr gezielt erfolgen. Ergänzend dazu ist die Verkehrszunahme resp. 
Modal-Split-Verschiebung, welche durch den Ausbau der Strasse induziert 
wird, zu reduzieren. Mit geeigneten Massnahmen ist darauf hinzuwirken, 
dass die Nationalstrasse 10 oder 20 Jahre nach dem Ausbau nicht bereits 
wieder überlastet ist, sondern ihre Funktionalität langfristig sichergestellt 
werden kann.  
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Stadttunnel Zürich 

Der Stadttunnel würde zu Erreichbarkeitsverbesserungen auf zahlreichen 
Verbindungen innerhalb des Metropolitanraums Zürich sowie in Relation zu 
anderen Metropolitanräumen führen, insbesondere auf der Nord-Süd – 
Achse. Namentlich das Zentrum Zürich wird besser erreichbar, resp. die 
anderen Zentren des Metropolitanraums werden von Zürich aus schneller 
erreichbar, was ein Potenzial für die innere Verdichtung von Zürich eröff-
net. Davon betroffen sind auch die meisten Entwicklungsschwerpunkte 
resp. Zentrumsgebiete im Metropolitanraum Zürich. Zudem wird die Er-
reichbarkeit der in- und ausländischen Metropolregionen aus dem Gross-
raum Zürich heraus verbessert. 

Eine grosse Chance für die städtische Siedlungsentwicklung ergäbe sich mit 
dem Stadttunnel, da die bestehende Sihlhochstrasse abgebrochen und das 
Sihlquai tiefergelegt werden könnte. Damit eröffnet sich ein grosses Auf-
wertungspotential für den Sihl- und den Limmatraum sowie die angren-
zenden Quartiere. Voraussetzung für die Entlastungen auf dem städtischen 
Strassennetz ist die Umsetzung der vorgesehenen flankierenden Massnah-
men. 

Beim zentral gelegenen Stadttunnel besteht die Gefahr einer Zersiedelung 
für fast alle Regionen im Metropolitanraum Zürich. Mit den vorgesehenen 
flankierenden Massnahmen auf dem städtischen Strassennetz wird den 
Erreichbarkeitsverbesserungen teilweise entgegen gewirkt. In ländlichen 
Gemeinden, welche durch die schnellere Verbindung nach oder durch Zü-
rich besser erreichbar werden, wird der Siedlungsdruck aber voraussichtlich 
besonders stark zunehmen. Wenn diese gemäss den kantonalen Vorstel-
lungen zur Raumentwicklung in kritischen Gebieten liegen, dann sind ent-
sprechende Massnahmen zur Beeinflussung der Siedlungsentwicklung in 
diesen Gemeinden und allenfalls weitere flankierende Massnahmen auf 
dem untergeordneten Strassennetz angezeigt. 

 

Chancen 

Risiken 
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6 Beschlüsse 

6.1 Verabschiedungsprozess 

Die Methodik, einzelne Zwischenergebnisse und die aufgrund der fachli-
chen Untersuchungen identifizierten Schlüsselvorhaben Verkehr wurden 
dem Metropolitanrat resp. der Metropolitankonferenz in verschiedenen 
Anträgen zur Verabschiedung vorgelegt (Anhang A5). 

Der erste Antrag vom September 2009 an den Metropolitanrat befasste 
sich einerseits mit der Methodik und der Ergebniserwartung für die Phase 1 
und andererseits mit der räumlichen und inhaltlichen Systemabgrenzung. 
Der Metropolitanrat hat den Anträgen mit den unter Kapitel 3.1.3 doku-
mentierten Ergänzungen zu den Zentren Arth-Goldau und Wil stattgeben. 

Der Metropolitankonferenz vom 4. Dezember 2009 wurde das Projektport-
folio als Ergebnis der Phase 1 zur Genehmigung vorgelegt. Dieses konnte 
aus Zeitgründen aber nicht verabschiedet werden und wurde daher im 
Anschluss in einem Zirkularbeschluss bei den Mitgliedern des Metropolitan-
rats genehmigt. Anträge auf Abänderungen und Ergänzungen wurden von 
der Arbeitsgruppe Verkehr geprüft und die fachlich gerechtfertigten Anlie-
gen übernommen. Dieses ergänzte Portfolio bildete die Grundlage für die 
Projektphase 2 und ist im Anhang A1 ersichtlich.  

Der dritte Antrag vom April 2010 beinhaltete die Verabschiedung der 
Schlüsselvorhaben Schiene (Kapitel 5.3.1), eine vorläufige Kenntnisnahme 
der prioritären Massnahmen Strasse (Kapitel 4.5.2) und das weitere Vorge-
hen für die Konsolidierung der Strassen-Massnahmen. Der Antrag wurde 
vom Metropolitanrat gutgeheissen und mit lediglich redaktionellen Ände-
rungen an die Metropolitankonferenz vom 7. Mai 2010 überwiesen. Die 
Vereinsmitglieder stimmten den Anträgen ebenfalls ohne Änderungen zu. 
Die Arbeitsgruppe Verkehr nahm ergänzend den Auftrag entgegen, die 
prioritären Massnahmen "Ausbauten Basel" mit dem Metropolitanraum 
Basel abzustimmen und die Vereinsmitglieder bis zur nächsten Konferenz 
über die Auswahl Strassenvorhaben zu informieren. 

Die Gespräche mit den Kantonen BS, BL und AG haben im Juli 2010 statt-
gefunden und resultierten in einer Anpassung der Schlüsselvorhaben 
Schiene (Kapitel 5.2.3). Die Information der Vereinsmitglieder zur Auswahl 
und Beurteilung der Strassenvorhaben fand im Laufe des Augusts 2010 
statt. Ein Grossteil der Anträge der Vereinsmitglieder befassten sich mit 
Ausbauvorhaben auf den voraussichtlich ergänzten Abschnitten des Natio-
nalstrassennetzes (Hirzeltunnel, Oberlandautobahn und 4-Spur-Ausbau 
A53 Eschenbach – Rüti). Aufgrund der gewählten und vom Metropolitan-
rat verabschiedeten Methodik liessen sich diese gewünschten Ergänzungen 

Antrag 1 an Metrorat 

vom September 2009 

Antrag 2 an Metropolitan-

konferenz vom November 2009 

resp. Zirkularbeschluss Metrorat 

Antrag 3 an Metrorat und 

Metropolitankonferenz vom 

April / Mai 2010 

Zusätzliche Abklärungen 
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an den Schlüsselvorhaben aus fachlicher Sicht allerdings nicht rechtferti-
gen. Die Anträge sind im Zusammenhang mit dem ergänzten Netzbe-
schluss des Bundes (Kapitel 5.2.2) zu verstehen. 

Der vierte Antrag an den Metropolitanrat erfolgte im September 2010 und 
beinhaltete die Verabschiedung der angepassten Schlüsselvorhaben Schie-
ne sowie der konsolidierten Schlüsselvorhaben Strasse. Der Metropolitanrat 
hat an seiner Sitzung vom 24. September 2010 die Liste der prioritären 
Massnahmen in einzelnen Details angepasst und den Antrag zusammen 
mit einer zusätzlichen Stellungnahme zur Ergänzung des Netzbeschlusses 
(NEB) zuhanden der Metrokonferenz verabschiedet. Die Ergänzung mit der 
Aussage zu NEB kam aus der vorausschauenden Haltung des Metropolitan-
rats zustande, da die darauffolgende Metropolitankonferenz vermutlich zu 
spät angesetzt ist. Es wird erwartet, dass das Parlament in der ersten Hälfte 
des Jahres 2011 darüber entscheidet. 

Diesem vierten Antrag mit den Schlüsselvorhaben Strasse, der Stellung-
nahme zum Netzbeschluss sowie den angepassten Schlüsselvorhaben 
Schiene wurde an der Metropolitankonferenz vom 5. November 2010 mit 
grosser Mehrheit zugestimmt. 

6.2 Verabschiedete Schlüsselvorhaben 

Die auf den folgenden Seiten aufgeführten Schlüsselvorhaben Verkehr 
wurden an der Metropolitankonferenz vom 5. November 2010 mit grosser 
Mehrheit beschlossen. 

6.2.1 Schiene 

"Die angepasste Liste der prioritären Schienen-Massnahmen wird von der 
Metropolitankonferenz verabschiedet. Die Vertreter der Metropolitankon-
ferenz werden ermächtigt, diesen Beschluss nach innen wie auch nach 
aussen, vor allem auch im Zusammenhang mit der bevorstehenden Debat-
te zu Bahn 2030, aktiv zu kommunizieren und für die Interessen des Met-
ropolitanraums zu lobbyieren“: 

Massnahme angestrebte Wirkungen 
(1) zwischen Zentren im MR 
(2) Anbindung Metropolitanräume  

Begleitmassnahmen 

Brüttener-
tunnel 

(1): Viertelstundentakt Zürich – Flughafen –  
Winterthur 

(2): Erreichbarkeitsverbesserungen zwischen 
MR Zürich und Stuttgart, München-Augsburg 
sowie Rhein-Main  

Inkl. aller für die angestrebten Wirkungen 
notwendigen Begleitmassnahmen zwi-
schen Zürich und Winterthur sowie in der 
Ostschweiz 

Antrag 4 an Metrorat und 

Metropolitankonferenz vom 

Oktober / November 2010 

Definitive Verabschiedung  

aller Projektergebnisse 

Beschluss 
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Zimmerberg-
basistunnel II 

(1): Viertelstundentakt Zürich – Zug – Luzern  

(2): Erreichbarkeitsverbesserungen zwischen 
MR Zürich und Milano sowie Torino; zusätz-
lich Entlastungen zwischen MR Zürich und 
Wien-Bratislava sowie Richtung Tourismusre-
gion Graubünden. 

Inkl. aller für die angestrebten Wirkungen 
notwendigen Begleitmassnahmen, wie 
z.B. Ausbauten zwischen Baar und Zug 
oder an den Knoten Zug und Luzern (z.B. 
Tiefbahnhof Luzern), sowie notwendige 
Massnahmen zur Vermeidung von Nach-
teilen für die Anbindung der Ostschweiz 
an die NEAT 

Heitersberg-
bahntunnel II 

(1): Viertelstundentakt Zürich – Aarau und 
Angebotsverbesserungen Zürich – Baden  

(2): Viertelstundentakt Zürich – Basel und 
Zürich – Bern; zusätzlich Erreichbarkeitsver-
besserungen zwischen MR Zürich und Bassin 
Lémanique, Rhein-Neckar, Rhein-Ruhr, Rhein-
Main, Bruxelles, Paris sowie Lyon 

Inkl. aller für die angestrebte Wirkung 
notwendigen Begleitmassnahmen, wie 
z.B. Ausbauten im Limmattal, ein neuer 
Juradurchstich und Ausbauten am Knoten 
Basel für die Angebotsverbesserungen 
nach Basel und Richtung Deutschland / 
Frankreich  

Ausbau  
Bahnhof  
Stadelhofen  

(1): Taktverdichtungen  
S-Bahn Zürich, Erhöhung Stabilität Regional-
verkehr 

(2): - 

Inkl. aller notwendigen Begleitmass-
nahmen, um die Wirkung gezielt in die 
Zentren Winterthur, Uster und Rappers-
wil-Jona weiterzugeben 

6.2.2 Strasse 

Schlüsselvorhaben 

"Die Liste der prioritären Strassen-Massnahmen wird von der Metropoli-
tankonferenz verabschiedet. Die Vertreter der Metropolitankonferenz wer-
den ermächtigt, diesen Beschluss nach innen wie auch nach aussen, vor 
allem auch im Zusammenhang mit der bevorstehenden Debatte zur Anpas-
sung des Netzbeschlusses, aktiv zu kommunizieren und für die Interessen 
des Metropolitanraums zu lobbyieren“: 

Massnahme angestrebte Wirkungen 
(1) zwischen Zentren im MR 
(2) Anbindung Metropolitanräume  

Hinweise zu Begleitmass-
nahmen und zur Abstim-
mung mit der Verkehrspoli-
tik des Bundes 

6-Spur-Ausbau 
Nordumfahrung 
Zürich 

(1): Erreichbarkeitsverbesserungen auf sämtlichen Ost-
West-Beziehungen zwischen den Zentren des MR Zürich 

(2): Erreichbarkeitsverbesserungen zwischen MR Zürich 
und Basel, Bern, Bassin Lémanique sowie den MR in 
Deutschland, Frankreich und Belgien 

Damit die angestrebten Erreichbarkeitsverbesserungen 
umfassend realisiert werden können, ist eine Kombinati-
on mit dem Schlüsselvorhaben Glattalautobahn ange-
zeigt. 

Inkl. Begleitmassnahmen zur 
Wiederherstellung der Funkti-
onsfähigkeit der Ost-West 
Achse (A1) und Nord-Süd-
Achse (A4) im Raum Win-
terthur 

Bestandteil Programm Eng-
passbeseitigung des Bundes, 
Modul 1 (finanziert aus Infra-
strukturfonds) 

Beschluss 
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Glattalautobahn (1): Erreichbarkeitsverbesserungen auf sämtlichen Ost-
West-Beziehungen zwischen den Zentren des MR Zürich 

(2): Erreichbarkeitsverbesserungen zwischen MR Zürich 
und Basel, Bern, Bassin Lémanique sowie den MR in 
Deutschland, Frankreich und Belgien 

Damit die angestrebten Erreichbarkeitsverbesserungen 
umfassend realisiert werden können, ist eine Kombinati-
on mit dem Schlüsselvorhaben 6-Spur-Ausbau Nordum-
fahrung Zürich angezeigt. 

Inkl. Begleitmassnahmen zur 
Wiederherstellung der Funkti-
onsfähigkeit der Ost-West 
Achse (A1) und Nord-Süd-
Achse (A4) im Raum Win-
terthur 

Netzergänzung zur Behebung 
Engpass zwischen Zürich und 
Winterthur (Finanzierung of-
fen) 

Stadttunnel Zü-
rich 
(Langfristige Mas-
snahme mit einem 
Realisierungshori-
zont nach 2030) 

(1): Erreichbarkeitsverbesserungen auf vielen Nord-Süd-
Beziehungen zwischen den Zentren des MR Zürich und 
der Stadt Zürich 

(2): Erreichbarkeitsverbesserungen zwischen MR Zürich 
und der Tourismusregion Graubünden sowie den MR in 
Italien 

Inkl. Begleitmassnahmen zur 
Verbesserung der Funktions-
fähigkeit der Nord-Süd Achse  

Der Stadttunnel Zürich ist in 
keinem Programm des Bundes 
vorgesehen.  

 

Stellungnahme Programm Engpassbeseitigung 

„Die vom Bund im Programm Engpassbeseitigung auf Nationalstrassen 
vorgesehenen Projekte dienen der Erreichbarkeitsverbesserung zwischen 
Zentren und Metropolitanräumen und sind auch als Begleitmassnahmen zu 
den Schlüsselvorhaben aufgeführt. Die Realisierung der beiden Ausbauten 
des Moduls 2 im Metropolitanraum Zürich, für die eine Finanzierung aus 
dem Infrastrukturfonds vorgesehen ist, erachtet die Metropolitankonferenz 
ebenfalls als prioritär“: 

• A1, 6-/8-Spurausbau Umfahrung Winterthur 

• A4, 4-Spurausbau Andelfingen - Winterthur Nord 

 

Stellungnahme Netzbeschluss 

"Die Stellungnahme zum Netzbeschluss wird von der Metropolitankonfe-
renz verabschiedet. Die Vertreter der Metropolitankonferenz werden er-
mächtigt, diesen Beschluss nach innen wie auch nach aussen aktiv zu 
kommunizieren und für die Interessen des Metropolitanraums zu lobbyie-
ren“: 

Innerhalb des Metropolitanraumes Zürich sind die folgenden Strecken zur 
Aufklassierung zur Nationalstrasse vorgesehen: 

 

Beschluss 

Beschluss 
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Massnahme Angestrebte Wirkungen  Hinweise 

Aufklassierung H15, 
Schaffhausen-Thayngen 
(Kanton SH) zu Natio-
nalstrasse 

Deutliche Verbesserung der Er-
reichbarkeit des MR Zürich 

Abtausch mit heutiger 
N4 Bargen-Schaffhausen 

Aufklassierung H338 (Hir-
zel), Baar-Wädenswil 
(Kantone ZG und ZH) zu 
Nationalstrasse 

Deutliche Verbesserung der Er-
reichbarkeit des MR Zürich 

Inkl. Ausbauprojekt 
„Hirzeltunnel“ 

Aufklassierung A53 (Ober-
landautobahn), Brüttisel-
len-Wetzikon-Rüti/ZH-
Reichenburg (Kantone SZ, 
SG, ZH) zu Nationalstrasse 

Deutliche Verbesserung der Er-
reichbarkeit des MR Zürich 

Inkl. Ausbauprojekt  
„Lückenschluss Oberlandautobahn“ und 
„Spurausbau Rapperswil-Eschenbach“ 

Aufklassierung H5 (An-
schluss an N1, Aarau bis 
Aarau-Ost 

Deutliche Verbesserung der 
Erreichbarkeit des Zentrums Aarau 
mit Zentren innerhalb wie aus-
serhalb des MR Zürich 

Inkl. Ausbau der Anschlüsse und Wildtier-
korridore 

 
Bei der H15 handelt es sich um einen Abtausch mit der heutigen Natio-
nalstrasse N4 Bargen – Schaffhausen, welche den Anschluss an die deut-
sche Autobahn A81 in Bietingen (D) sicherstellt. Dieser ist für die Abstim-
mung des schweizerischen und des deutschen Hochleistungsstrassennetzes 
notwendig und unbestritten. 

Bei den beiden Strecken H338 (Hirzel), A53 (Oberlandautobahn) und der 
H5 handelt es sich um neue Verbindungen, welche bislang nicht Bestand-
teil des Nationalstrassennetzes waren, aufgrund der Kriterien im Sachplan 
Verkehr aber von nationalem Interesse sind. Im Rahmen der Untersuchung 
„Schlüsselvorhaben zur verbesserten Anbindung an andere Metropolitan-
räume“ wurden alle drei Abschnitte inkl. der zur Diskussion stehenden 
Ausbauprojekte „Hirzeltunnel“, „Lückenschluss Oberlandautobahn“, „4-
Spur-Ausbau Rapperswil-Eschenbach“ und dem Ausbau der Anschlüsse 
entlang der H5 als wichtige Achsen identifiziert, welche die Erreichbarkeit 
des Metropolitanraumes Zürich deutlich verbessern. 

Die Metropolitankonferenz erachtet deshalb die Aufnahme der aufgeführ-
ten Abschnitte ins Nationalstrassennetz und die damit verbundenen Vor-
haben als wichtig und dringend. 




